




Fliegen 
ohne 
Haftungs-
risiken

Wer ohne grosses Nachdenken über Haftungsre­
gelungen und vertiefte Kenntnisse über Verordnun­
gen in die Welt der Fliegerei einsteigen möchte, 
sollte sich ein modernes Papierflugzeug zulegen, 
denn auch bei diesen hat seit der Primarschul­
zeit die technische Revolution Einzug gehalten. 

Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne 
hat der Anbieter PowerUp das Papierflug­
zeug in die Zukunft katapultiert: Mit mobiler 
Steuerung und modernstem Antriebskonzept 
wird Fliegen generationsübergreifend zum 
Riesenspass. Mit dem PowerUp FPV erreicht 
man Geschwindigkeiten von bis zu 32 Kilometer 
pro Stunde und ist mit einer kontinuierlichen 
Flugdauer von etwa 10 Minuten unterwegs.

Eine eingebaute Kamera überträgt sogar ein Live-
Video, das direkt auf die Steuerung per App auf 
ein Smartphone (iOS und Android) gestreamt wird. 
Dies ist nebst dem direkten «Teilen seiner Flug­
künste» via WLAN in soziale Netzwerke für techni­
kaffine Piloten Voraussetzung dafür, dass man das 
Papierflugzeug mit einem Head-Mounted-Display 
(Google Cardboard Viewer) auch mit intuitiven Be­
wegungen des Kopfes steuern kann. Man sitzt qua­
si selbst als Pilot im Cockpit und blickt nach vorne.

Nice to have?
Der PowerUp FPV ist direkt auf der Website des 
Unternehmens unter www.poweruptoys.com/FPV 
verfügbar. Viel Spass beim Basteln (vielleicht 
gemeinsam mit den Kindern) und den ersten 
Flugversuchen. Gut, dass das Fluggerät quasi 
unkaputtbar ist, denn selten ist (k)ein Meister 
vom Himmel gefallen. Sollte das Papier mal 
reissen, faltet man sich einfach ein neues Flug­
zeug, ganz ohne Tränen über einen teuren Verlust 
oder eine Versicherungs-Schadensmeldung. n

Oder    ,  w ie   m a n  

si  c h  mit    einem      Pa pier    f l u g z e u g  

in   die    L ü f te   k ata p u ltiert   

Mit PowerUp FPV, dem weltweit ersten Remote-kon­

trollierten Papierflugzeug mit Videokamera und «First-

Person-Ansicht» kann man den Traum des Fliegens 

so erleben, als würde man im Cockpit seines eigenen 

Flugzeugs sitzen, ohne das Schicksal des Luftfahrt­

pioniers Otto Lilienthal zu befürchten. Der absolvierte 

zwar wohl als erster erfolgreiche Flüge mit einem 

Gleitflugzeug, verstarb aber auch später beim Absturz. 
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E r w erbs    a u s fa l l de  c k u n g

Krankheits- oder unfallbedingte Erwerbsunfähigkeiten können 

unabsehbare finanzielle Folgen mit sich bringen.  

Umso wichtiger ist es, in solchen Fällen mit den richtigen 

Erwerbsunfähigkeitsdeckungen vorgesorgt zu haben.

Vom Studium 
bis zur Pensionierung 
unverzichtbar!

…

«�Ich bin jung, mir passiert schon nichts, und als  
Student benötige ich eh keine Erwerbsausfalldeckung –  
dachte nicht nur ich».

«�Als angestellter Arzt bin ich mit  
IV + Pensionskasse doch bestens abgesichert –  
dachte ich».

Gerade diese Aussage hören wir oft. Hoffentlich 
ist und bleibt es so. Was, wenn doch eine län­
gere Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit oder 
Unfall eintritt, und das Studium sich deshalb 
verzögert oder gar abgebrochen werden muss? 
Wer kommt dann für ein geregeltes Ersatzein­
kommen auf, allenfalls bis zur Pensionierung? 

Bereits als Student sollte der Minimalbeitrag an die 
AHV/IV von jährlich CHF 482.– einbezahlt werden 
um eine Minimalrente der IV von monatlich CHF 
1'185.– zu erhalten. Diese beginnt nach entspre­
chenden Abklärungen frühestens nach einem Jahr. 
Sind keine weiteren Absicherungen vorhanden, ist 

man auf die Unterstützung der Eltern oder der Sozi­
alhilfe angewiesen. Eltern und Studenten sind sich 
dieses Risikos oftmals nicht bewusst oder denken, 
dass eine Absicherung sehr teuer sein muss!

Die Genossenschaft Schweizerische Ärzte-Kranken­
kasse bietet gerade für die Studentinnen und Stu­
denten der medizinischen Berufe eine einzigartige 
und kostengünstige Lösung an. Bereits mit einem 
täglichen Beitrag von CHF 1.30 können sich cand. 
med. eine jährliche Rente von CHF 54‘000.– ab 
dem 181. Tag sichern. Liebe Eltern, liebe Studenten 
– diesen Schutz sollten Sie sich unbedingt leisten.

Immerhin darf man bei einer Invalidität als an­
gestellte Person mit Leistungen aus der IV und 
Pensionskasse rechnen. In den ersten Jahren als 
Assistenzarzt leistet die IV jedoch noch nicht die 
Maximalrente von monatlich CHF 2'360.–, son­
dern liegt aufgrund der Einkommensberechnung 
eher zwischen CHF 1'300.– und 1'500.– Franken. 
Hinzu kommt eine Rente der Pensionskasse 
in Höhe von ca. 50% des Einkommens. Ins­
gesamt kann bei einer Vollinvalidität mit etwa 
60 - 70% des letzten Einkommens gerechnet 
werden. Es bleibt also noch eine empfindliche 
Lücke, bedenkt man zudem, dass man erst 
am Beginn einer Verdienstkarriere steht.

Noch kritischer sieht es aus, wenn eine 
Teilerwerbsunfähigkeit eintritt. Liegt die­
se unter 40%, zahlen weder die IV noch 
die Pensionskassen Rentenleistungen! 

Eine zusätzliche Invalidenrente bei der Schweize­
rischen Ärzte-Krankenkasse erscheint hier gera­
dezu als ein «must». Einerseits zahlt die SAEKK 
bereits ab einem Invaliditätsgrad von 25%, und 
andererseits unabhängig von Leistungen und 
Entscheiden anderer Versicherer! Schliessen Sie 
eine Invalidenrente ab dem 721. Tag von jährlich 
CHF 36'000.– ab, kostet Sie das lediglich CHF 
40.65 pro Monat (Berechnung Alter 30 Jahre).

Der Versicherungsmarkt bietet viele Möglich­
keiten an, doch wenige zahlen im Schadenfall  
unabhängig von anderen Deckungen, was durch
die langwierigen Abklärungen zu unliebsamen 
Lücken führen kann.

Mit den folgenden 
Beispielen möch­
ten wir auf solche 
Situationen auf­
merksam machen.

«�Ich habe meine Arztpraxis in eine AG umgewandelt 
und brauche somit keine Invalidenrente mehr –  
dachte ich».

Auch als Inhaber einer AG gilt man als Arbeitnehm­
ender und ist obligatorisch bei einer Pensionskasse 
versichert. Somit gilt auch für diesen Personen­
kreis das bei den angestellten Ärzten Erwähnte.

Zu Bedenken gilt hier jedoch, dass lediglich das 
deklarierte Einkommen versichert ist, die zu­
sätzlich erwartete Dividende hingegen nicht. 
Die SAEKK bietet hier die Lösung, indem Sie 

diesen Teil mit einer Invalidenrente versichern 
können, und die Auszahlung im Invaliditätsfall 
unabhängig von anderen Leistungen erfolgt – dies 
ist das Prinzip einer Summenversicherung.

Bedenken Sie auch, dass bei einem Arbeitsaus­
fall des Arztes nicht nur dessen Lohn gedeckt 
sein sollte, sondern auch die Praxiskosten! Auch 
hierzu ist ein Taggeld der SAEKK unverzichtbar.
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…

«�Die versicherten Leistungen sind überall gleich –  
dachte ich».

 «�Von Ärzten – für Ärzte, ein guter Werbeslogan,  
mehr nicht – dachte ich».

«�Im Schadenfall zahlen die Versicherer doch nicht! – 
dachte ich».   

Unsere Mitglieder sagen das Gegenteil. Lassen Sie 
uns dies anhand eines Beispiels aufzeigen: Ein Mit­
glied wurde nach einer schweren Krankheit invalid 
und meldete dies rechtzeitig bei der IV und Pensi­
onskasse wie auch bei der Schweizerischen Ärzte-
Krankenkasse an. Die SAEKK erkannte die Invalidi­
tät zu 100% an und zahlte sofort das Basis-Taggeld 
sowie anschliessend das Invaliditätstaggeld. 

Anders bei der IV. Deren Abklärung dauerte sechs 
Jahre, bis diese ebenfalls eine 100%-ige Rente 
anerkannte. Erst dann zahlte sie rückwirkend die 
IV-Rente. In deren Schlepptau wartete die Pensi­
onskasse ebenfalls auf den IV-Entscheid und bis zu 
deren Rentenleistung. Die einzige Unterstützung 
erhielt das Mitglied in dieser Zeit von der SAEKK.

Einem Arzt mit koronarer 2-Gefässerkrankung 
wird eine 40%-ige Invalidität durch die IV zuge­
sprochen. IV und PK zahlen entsprechend ihrer 
Regelwerke eine Rente von 25%. Die Schweize­
rische Ärzte-Krankenkasse hingegen die Rente 
entsprechend dem Invaliditätsgrad – also 40%! 
Das Mitglied schrieb uns unter anderem: «Bei 
dieser Gelegenheit möchte ich mich bei Ihnen für 
die sehr angenehme Korrespondenz in den letzten 
3 Jahren bedanken. Bei anderen Versicherern habe 
ich leider, bei gleichem Sachverhalt, auch einen 
ganz anderen Kommunikationsstil erfahren».

Beim Krankentaggeld zahlen die Versicherer in der 
Regel Leistungen während 720/730 Tagen abzüg­
lich der vereinbarten Wartefrist. Dies ist auch der 
Fall bei einer teilweisen Erwerbsunfähigkeit. Die 
Tage werden als volle Tage angerechnet. Anders 
bei der Schweizerischen Ärzte-Krankenkasse. 
Unsere Mitglieder haben auch bei einer Teiler­
werbsunfähigkeit Anspruch auf volle 720 Taggelder.

Oben stehende Infografik 
veranschaulicht die 
Berechnungsgrundlagen.

Nach einem unverschuldeten, mittelschweren 
Autounfall mit der Folge einer mehrmonatigen 
Arbeitsunfähigkeit schrieb uns ein Mitglied: 
«Vielen Dank nochmals für das Gespräch letzte 
Woche. So beruhigend und so anders als jede 
Versicherung sich seit dem Unfall verhalten hat». 
Ein anderes Mitglied schrieb: «Es ist immer 
gut, einen Plan B zu haben» (So heisst unser 
Plan zur Deckung der Erwerbsunfähigkeit).

Die Schweizerische Ärzte-Krankenkasse führt 
Orientierungsgespräche durch oder bietet solche 
an, damit ein ganzheitliches Bild der Situation 
des Mitgliedes entsteht und allfällige zusätzliche 
Hilfestellungen angeboten werden können.

Eine Taggeldlösung macht sowohl für Studierende  
wie auch angestellte und selbstständige Erwerbs­
tätige Sinn. Eine seriöse und umfassende Beratung 
sollte unbedingt vorangehen. Unsere sorgfältig  
ausgewählten Beratungsstellen, wie die  
ACADEMIX Consult AG, bieten Ihnen Gewähr dafür.

Die Schweizerische Ärzte-Krankenkasse ist 
Partnerin der «Die Ärzteversicherer». Bei 
keinem Vergleich sollten die von Ärzten ge­
gründeten und gehaltenen Versicherer fehlen. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme. n

800
30

Taggeld

Wartefrist Tage

,–

Teilerwerbsunfähigkeit

50%

CHF 276‘000.-

CHF 576‘000.-
400,–

400,–

690 Tage

1'440 Tage

x

x

300Tage

Wartefrist

720 1'440

Versicherer X

SAEKK

 

André Frischknecht 
Leiter Taggeld und Kollektiv- 
Krankenkasse SÄKK 
«Als Genossenschaft sind wir  
einzig und allein unseren  
Mitgliedern verpflichtet.»

1'470

Wartefrist wird voll angerechnet
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EXKLUSIVER VERSICHERUNGS-CHECK-UP

NICHT NUR MEDIZINER SOLLTEN IHREN VERSICHERUNGSSCHUTZ 

IM BEREICHERWERBSAUSFALL DURCH UNFALL ODER KRANK-

HEIT REGELMÄSSIG HINSICHTLICH DES DECKUNGSUMFANGS 

ÜBERPRÜFEN LASSEN UND ABKLÄREN, IN WELCHEM MASSE 

ABSICHERUNGEN NEBEN IV, UVG, KTG und BVG SINNVOLL SIND.

Prüfen Sie Ihren Absicherungsbedarf, vermeiden Sie Vermögensrisiken und 

zu hohe Versicherungsprämien mit dem exklusiven S'ISS-Leser-Gutschein.

GUTSCHEIN VERSICHERUNGS-CHECK-UP

UNABHÄNGIGE VERSICHERUNGSANALYSE IHRER UNTERNEHMENS-  

UND PRIVATVERSICHERUNGEN

n Erwerbsausfalldeckung	 n Unternehmens-/Berufshaftpflicht

n Krankenversicherung 	 n Unternehmen – Personal: KTG,

n Haftpflicht- und Hausrat	     UVG & Pensionskasse

n Motorfahrzeuge	 n Unternehmen – Fahrhabe,

n Rechtsschutz	      Technik & Betriebsunterbruch

n Immobilien	 n Cyberkriminalität & Datenmissbrauch

	

Akkreditierte Versicherungsspezialisten des FPVS (Finanzplaner Verband 

Schweiz) bewerten Ihre aktuellen Versicherungen und erarbeiten für Sie eine 

individuelle Absicherungsstrategie. Der Gutschein für Ihren Versicherungs-

Check-up ist gültig bis zum 30.12.2019. Kontaktdaten und Details zur Einlö­

sung des Gutscheins finden Sie auf Seite 51 in der Mitte des Finanzjournals.
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Ist Ihre Praxis 
fit für 

jeden Notfall?
E ine    N o t fa l l d o k u ment   ati  o n  si  c h ert    im   K risen     fa l l  die   

H a nd  l u n g s f ä h i g keit     einer      Ar  z t-  u nd   Z a h n a r z tpr   a x is

Die Medien berichteten im Sommer 2017 ausführ­
lich, dass der Chef des Versicherers Swiss Life 
die operative Konzernführung guten Gewissens 
seinem Finanzchef überlassen konnte, als er 
aufgrund seiner Krebserkrankung eine Auszeit von 
mehreren Monaten nehmen musste. Der Versi­
cherungskonzern mit seinen 7‘800 Mitarbeitern 
blieb auch während der Abwesenheit des CEO 
sehr gut auf Kurs. Doch was für einen Konzernchef 
funktioniert, ist für den Inhaber einer Arzt- oder 
Zahnarztpraxis wesentlich schwieriger umzusetzen.

Praxisbetriebe mit ihren i.d.R. wenigen Angestell­
ten sind häufig von ihren Inhabern geprägt. Oft 
sind sie Eigentümer/in, Chef/in und Angestellte/r 
in Personalunion. Was im alltäglichen Praxisleben 
ein Plus ist, kann bei einem Notfall zum Super-
GAU werden. Denn in den meisten Fällen ist 
der Praxisinhaber die zentrale, erste (und einzi­
ge) Ansprechperson für Patienten, Lieferanten, 
Angestellte, Krankenkassen und die Bank.

Manchmal genügt schon eine Erkrankung – und 
der Praxisbetrieb ist binnen kurzer Zeit nicht mehr 
handlungsfähig. Löhne und Rechnungen können 
nicht bezahlt werden, weil Kontovollmachten und 
die Zugangsdaten zum E-Banking fehlen. Fristen 
laufen ab, weil Informationen darüber nicht auffind­

bar sind. Unterlagen und wichtige Dossiers sind 
nicht zugänglich, weil bspw. Passwörter unbe­
kannt sind. Einen plötzlichen Ausfall des Inhabers 
können Praxisbetriebe daher oft nur schwer 
verkraften, geschweige denn kompensieren. 

«Ärzte werden nicht krank», 
so die landläufige Meinung…
Das Risiko eines Ausfalls ist erheblich grösser als 
man denkt. Laut aktuellen Zahlen des Bundesam­
tes für Statistik sind bis zu 15% der Schweizer 
zwischen 40 und 69 Jahren mindestens einmal 
während mehr als 30 Tagen in stationärer Be­
handlung und darum arbeitsunfähig. Besonders 
betroffen sind dabei akademische Berufe und 
Unternehmensgrössen bis zu neun Personen. 
Auch ein Unfall ist schnell passiert und kann das 
Leben verändern oder gar beenden. Szenarien 
und Schicksalsschläge, über die niemand so recht 
nachdenken mag, 
die aber leider wohl 
jeder aus seinem 
privaten und berufli­
chen Umfeld kennt.

Zugegeben, das 
Risikomanagement 
haben die Praxis­
inhaber i.d.R. im 
Griff. Nebst einer 
ausreichenden 
Lohnausfallversiche­
rung bei Krankheit 
und Unfall, welche 
die laufenden 
Praxiskosten, das 
Budget der Familie 

In Notfällen ist schnelles und sicheres Handeln gefragt. 

Die Versorgung kleiner und grosser Krisensituationen 

wissen gut ausgebildete Mediziner kompetent theoretisch 

wie praktisch zu bewältigen. Dank Aus- und Weiterbildung 

kennen sie die einfache und strukturierte Vorgehensweise 

zur Versorgung vitalbedrohter Patienten. Gut trainiert ge­

lingt ihnen eine Reanimation auch im Akut-Fall. Wie sieht 

es aber mit der Krisenbewältigung aus, wenn sie selbst 

und ihr Praxisbetrieb existentiell bedroht sind? 

Vorsorgeauf trag
Was ist das, und 

was passiert, wenn 

ich keinen habe?

Detaillierte Informationen zum 

Vorsorgeauftrag finden sich bspw. 

online im Newsletter «Über mei­

ne Angelegenheiten bestimme 

ich selbst - Vorsorgeauftrag und 

Patientenverfügung sichern im 

Notfall mehr Selbstbestimmung» 

(www.academix.ch Bereich 

«Wissenswertes/Service  - News/

Steuer& Treuhand») oder mit 

dem Stichwort DOCUPASS 

unter www.prosenectute.ch ©
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sowie etwaige 
Kreditverpflichtungen 
sichert, verfügen die 
meisten Praxisinha­
ber wohl auch über 
eine ausreichende 
Todesfallabsicherung 
für die Hinterbliebe­
nen im Worst Case.

Wie sieht es aber 
mit der Notfall-

Dokumentation aus? Sind alle wichtigen Daten, 
Vollmachten und Informationen verfügbar? 
Und sind wirklich alle notwendigen Risikovor­
sorgen auf einem ausreichenden Niveau?  

Planen Sie  
rechtzeitig für den Notfall!
Ein Grossteil der Praxisinhaber ist sich zwar be­
wusst, dass man diese Angelegenheiten eigentlich 
regeln sollte, doch wie bei Patientenverfügungen 
kümmert man sich nicht rechtzeitig darum. Kleine 
Praxisbetriebe setzen sich erfahrungsgemäss 
praktisch nie mit Prozessen auseinander. Vielen ist 
nicht einmal die eigene Kostenstruktur bekannt. 
Das wundert nicht, sind die Inhaber von Arzt- und 
Zahnarztpraxen, in denen oft keine zweite ent­
lastende Führungsebene existiert, doch voll vom 
operativen Tagesgeschäft absorbiert. So verfügen 
nach einer Erhebung des Branchenspezialisten 
«die ärztetreuhänder» lediglich 6% aller Praxis­
inhaber über einen Notfallmanagementplan. 

Dies gilt auch für die für die Mehrzahl der Ge­
meinschaftspraxen. Teilzeitpensen dominieren, die 
Inhaber arbeiten neben- und aneinander vorbei, 
Zeit für Abstimmungsbedarf ist kaum vorhan­
den und geeignete Vertretungsregelungen sind 
selten prioritär definiert. Ebenso ist evident, dass 
jüngere Praxisinhaber auf einen Notfall wesent­
lich schlechter vorbereitet sind als ihre älteren 
KollegInnen. Diese verfügen i.d.R. nebst privaten 
Versicherungen zumindest über einen rechts­
kräftigen Vorsorgeauftrag, der im Ernstfall die 
Vertretungen unter Ausschluss der Kinder- und 
Erwachsenenschutzbehörde (KESB) regelt.

Frühzeitig wichtige  
Dokumente ordnen,  
ausarbeiten und  
strukturieren 
Um für den Notfall gut gerüstet zu sein, sollten 
Praxisinhaber rechtzeitig einen «Praxis-Notfall­
ordner» mit einem gut strukturierten Handlungs­
plan für alle möglichen Szenarien anlegen:
• �Wer kann Tätigkeiten übernehmen,  

die allein in den Verantwortungsbereich 
des Praxisinhabers fallen?

• �Wann, wie und von wem werden die Salär­
zahlungen fristgerecht ausgelöst?

• �Existieren die nötigen Vollmachten, damit Stell­
vertreter die Tätigkeiten ausführen können?

• �Wer ist der Ansprechpartner für Patienten, Lie­
feranten, Krankenkassen und andere Kontakte?

• �Gibt es praxisspezifische Regelungen, die 
für den Praxisalltag unabdingbar sind?

Die «Überlebenskette» sollte neben dem be­
trieblichen Bereich mit den notwendigen In­
formationen zur Fortführung der Praxis auch 
die privaten Vorsorge-Regelungen dokumen­
tieren. Es gilt Vorhandenes zu sortieren und 
in eine übersichtliche Struktur zu bringen.

Selten sind Details besprochen oder gar doku­
mentiert. Und da sich viele Informationen und 
Handlungsanweisungen oft nur im Kopf des 
Praxisinhabers befinden, sollten diese zusätz­
lich aufgeschrieben werden. Das gilt auch für 
die Zugangsdaten für das Online-Banking – alles 
sensible Daten, die in einem verschlossenen 
Umschlag aufbewahrt werden können.

Weichen Sie diesem Thema nicht aus, bis es zu 
spät ist. Beim ersten Mal ist das Zusammen­
stellen der Dokumentation für den Notfall sicher 
etwas umfassender, als bei inskünftigen Check-
ups. Es bietet sich an, das komplexe Thema der 
Notfalldokumentation mit Unterstützung anzu­
gehen. Wer sich systematisch begleiten lässt, 
kann den Inhalt zügig abarbeiten. Gute Kenner 
der Praxen sind eigentlich deren Treuhänder, sind 
sie doch mit am besten über die Gegebenhei­
ten der Praxen vertraut. Doch selten verfügen 
diese über ausreichende Kenntnisse zu Risiko­
analysen aus der Versicherungsbranche oder 
über eine ausgearbeitete Notfall-Checkliste.

Gerne helfen Ihnen «die ärztetreuhänder» im 
Verbund mit ihren Partnern aus der Rechtsbe­
ratung weiter – effizient, mit Expertenwissen 
und aus einer Hand. Nutzen Sie das Angebot 
des S'ISS BERATUNGSGUTSCHEINES und 
vereinbaren Sie einen persönlichen Termin mit 
einer Fachperson. Denn Ihr persönlicher «Praxis-
Notfallordner» sollte wie ein gut ausgestatteter 
Notfallkoffer immer griffbereit sein. n

 
Anita Sonderegger 
BSc Business  
Administration,  
Leiterin Treuhand  
und Partner der  
ACADEMIX Consult AG

S'ISS BERATUNGSGUTSCHEIN
PRAXISTREUHAND-DIENSTLEISTUNGEN

Profitieren Sie vom exklusiven S'ISS-Lesergutschein auf 

Seite 51 in der Mitte des Finanzjournals und bespre­

chen Sie ihre Fragen mit einem Treuhand-Experten.
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Die Schweizerische Ärzte-Krankenkasse gehört 
seit 120 Jahren unseren Mitgliedern!

Liebe

ÄRZTINNEN/ÄRZTE
ZAHNÄRZTINNEN/ZAHNÄRZTE
TIERÄRZTINNEN/TIERÄRZTE

CHIROPRAKTORINNEN/CHIROPRAKTOREN
und

MEDIZINSTUDENTINNEN/MEDIZINSTUDENTEN

Ihre Genossenschaft kennt Ihre Bedürfnisse und bietet den besten Schutz bei 
einer Erwerbsunfähigkeit durch Unfall oder Krankheit! Auch für Krankenkassen 
findet sie die geeignete Lösung.

Eben
von Ärzten – für Ärzte

Für eine umfassende Besprechung stehen Ihnen unsere erfahrenen Beratungsstellen 
gerne zur Verfügung.  
   

www.saekk.ch

www.daev.ch

Unsere Partnerschaft für gesamtheitliche Vorsorge



Ähnliches gilt auch bei Konfliktsituationen am 
Arbeitsplatz: Häufig beschränkt sich die Arbeits­
unfähigkeit auf den angestammten Arbeitsplatz, 
wogegen an einem anderen Arbeitsplatz ausser­
halb der «Konfliktzone» – sei es bei einem anderen 
Arbeitgeber oder vielleicht sogar betriebsin­
tern – die Arbeitsfähigkeit nicht beeinträchtigt 
wäre. Die Basis solcher Arztzeugnisse scheint 
tatsächlich oft eher eine berufliche und/oder 
soziale Unzumutbarkeit als eine effektiv medizi­
nisch begründete Arbeitsunfähigkeit zu sein. 

Mit der Ausstellung eines Arbeitsunfähigkeits­
zeugnisses wird in solchen Fällen implizit eine 
gesundheitliche Beeinträchtigung mit Krankheits­
wert verbunden. Dies kann insofern problema­
tisch sein, als der Weg zurück aus der «Krank­
schreibung» in der Regel eine Verbesserung des 
Gesundheitszustandes voraussetzt. Bei einer 
Unzumutbarkeit hingegen braucht es primär eine 
Veränderung der Verhältnisse bzw. der Rahmen­
bedingungen. Die Gefahr, dass sich aus einer 
anfänglich blossen Unzumutbarkeit durch die 
«unpräzise» ärztliche Bescheinigung plötzlich eine 
mehrmonatige Arbeitsunfähigkeit ergibt, ist nicht 
zu unterschätzen. Umso wichtiger ist es, dass 
der behandelnde Arzt explizit darauf hinweist, 
falls es sich um eine rein arbeitsplatzbezogene 
Arbeitsunfähigkeit handelt bzw. der Patient bei 
einem anderen Arbeitgeber voll arbeitsfähig wäre. 

Die Frage der Sperrfrist
Die Kernproblematik ist die Frage der Sperrfrist 
nach Art. 336c OR, wonach bei einer Arbeitsun­
fähigkeit während einer bestimmten Zeit (je nach 
Dienstjahren 30, 90 oder 180 Tage) ein Kündi­
gungsschutz besteht. Dieser Schutz wurde auch 
bei einer rein arbeitsplatzbezogenen Arbeitsun­
fähigkeit jahrelang bejaht. Inzwischen sind sich 
die herrschende Lehre sowie die Gerichtspraxis 
zumindest in der Deutschschweiz ziemlich einig, 
dass in solchen Fällen keine Sperrfristen ausge­
löst werden, auch wenn sich das Bundesgericht 
zu dieser Frage noch nicht klar geäussert hat. 
Begründet wird dies damit, dass durch eine rein 
arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit die 
Anstellungschancen bei einem neuen Arbeitgeber 
nicht geschmälert würden. Damit fehlt es an einer 
wesentlichen Voraussetzung für die Anwendbar­
keit des zeitlichen Kündigungsschutzes. Damit 
sich ein Arbeitgeber mit gutem Gewissen auf den 
Standpunkt stellen kann, es gelte keine Sperrfrist, 
sollte allerdings ein entsprechender Nachweis 
in Form einer ärztlichen Bestätigung vorliegen. 

Dialog statt Krankschreibung
Unter den dargelegten Umständen könnte man 
sich überlegen, in solchen Fällen die Kriterien für 
die Ausstellung eines Arztzeugnisses anzupassen. 
Bei Arbeitsunfähigkeiten im gekündigten Arbeits­
verhältnis wäre ein Pflichtfeld wünschenswert mit 

der Frage, ob es sich um eine rein arbeitsplatzbe­
zogene Arbeitsunfähigkeit handelt. Zudem könnte 
es im Hinblick auf die Dialogförderung sinnvoll 
sein, wenn der zeugnisausstellende Arzt in solchen 
Fällen mit dem Arbeitgeber Rücksprache nimmt, 
um ergänzend zur Schilderung des Patienten 
auch die Sicht des Arbeitgebers abzuholen. Dass 
der Arbeitnehmer/Patient sein Einverständnis 
zum für die Einschätzung der Arbeits(un)fähig­
keit notwendigen Austausch zwischen Arzt und 
Arbeitgeber gibt, müsste dann selbstverständlich 
vorausgesetzt bzw. verlangt werden können.

Möglichkeiten für Arbeit
geber – Fragen Sie den Arzt!
In der Pflicht stehen aber auch die Arbeitgeber, die 
beim Aussprechen von Kündigungen oft wenig sub­
til vorgehen und damit wesentlich dazu beitragen, 
dass betroffene Mitarbeiter sich anschliessend 
krankschreiben lassen. Kommt dann nach Kündi­
gungserhalt tatsächlich ein Arztzeugnis, so lautet 
aus Arbeitgebersicht die zentrale Frage: «Wie finde 
ich heraus, ob es sich um eine rein arbeitsplatzbe­
zogene Arbeitsunfähigkeit handelt? Die Antwort 
ist eigentlich banal: «Fragen Sie den Arzt»! 
 
Wie lässt sich das mit der ärztlichen Schwei­
gepflicht vereinbaren? Es ist unbestritten, dass 
Angaben zu Diagnose und Befunden den Ar­
beitgeber nichts angehen. Hingegen dürfen 
Fragen, die eine Erläuterung oder Präzisierung 
des Arztzeugnisses bezwecken, vom Arbeitge­
ber gestellt – und vom Arzt auch beantwortet 
– werden. Dazu gehört auch die Frage, ob eine 
Arbeitsunfähigkeit rein arbeitsplatzbezogen ist, 
zumal dies auch arbeitsrechtliche Relevanz hat.    
Am besten ist eine schriftliche Anfrage an den 
behandelnden Arzt, entweder per Mail oder per 
Post, mit einer Kopie an die betroffene Person. 

Fragen an den Arzt:
• �Beschränkt sich die attestierte Arbeitsunfähig-

keit auf den aktuellen Arbeitsplatz, d.h. ist die 
Arbeitsunfähigkeit rein arbeitsplatzbezogen?

• �Wäre der Patient bei einem anderen Arbeit
geber zu 100% arbeitsfähig? (optional: Wenn  
ja, ab wann?)

Sicherheitshalber empfiehlt es sich, mit der Zu­
stellung einer Kopie der Anfrage an den Arzt den 
Arbeitnehmer/Patient gleichzeitig aufzufordern, 
den behandelnden Arzt für diese beiden Fragen 
von der ärztlichen Schweigepflicht zu entbinden. 
Herausfordernd für den Arbeitgeber wird es, falls 
der Arzt dennoch keine Auskunft gibt, oder der 
Arbeitnehmer seine Zustimmung verweigert. 
Unter Hinweis auf seine Treuepflicht kann man 
den Arbeitnehmer nochmals darauf aufmerksam 
machen, dass der Arbeitgeber die entsprechen­
den Angaben benötigt, zumal dies Auswirkungen 
auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses hat. n  

 
 
 
Kurt Mettler 
Rechtsanwalt, ist  
Geschäftsführer der  
SIZ Care AG. Er ist 
spezialisiert in Fragen des 
Arbeits- und Sozial
versicherungsrechts und 
beschäftigt sich seit  
Jahren mit dem Thema 
«Arztzeugnis».  

 

Aus Sicht der Arbeitgeber und der Krankentag­
geldversicherer ist es oft schwer nachvollziehbar, 
wenn bis anhin gesund wirkende Mitarbeitende 
unmittelbar nach Kündigungserhalt plötzlich ein 
Arbeitsunfähigkeitszeugnis einreichen. Wie lässt 
es sich erklären, dass eine Kündigung in derart 
vielen Fällen eine Krankschreibung auslöst?

Kränkung durch Kündigung
Auch wenn eine Kündigung in der heutigen 
Arbeitswelt als normaler Lebensvorgang einzustu­
fen ist, löst der Verlust der Arbeitsstelle bei den 
Betroffenen Unsicherheit und Ängste aus. Oft ist 
es nicht nur die Kündigung als solche, sondern 

es sind auch deren Umstände, die als kränkend 
empfunden werden. Danach können sich die 
Betroffenen eine weitere Tätigkeit bis zum Ablauf 
der Kündigungsfrist schlicht und einfach nicht 
mehr vorstellen. Es folgt der Gang zum Haus­
arzt, der ein entsprechendes Zeugnis ausstellt. 

Auf diese Problematik angesprochen, wird von 
ärztlicher Seite oft argumentiert, dass in solchen 
Fällen mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
in erster Linie die Gesundheit des betroffenen Pati­
enten geschützt werden soll. Eine Weiterausübung 
der bisherigen Tätigkeit bis zum Vertragsablauf wird 
als gesundheitsgefährdend – und damit als unzu­
mutbar – eingeschätzt. Wie könnte man in solchen 
Fällen den Weg der Krankschreibung vermeiden?

Arbeitsplatzbezogene 
Arbeitsunfähigkeit
Bei Arbeitsunfähigkeiten nach einer Kündigung 
zeigen Gespräche mit den Betroffenen, dass in 
vielen Fällen der Antritt einer neuen Stelle die 
Arbeitsunfähigkeit per sofort beenden würde. 

Eine Situation, wie sie aktuell leider häufig vorkommt:  

Ein Unternehmen sieht sich aus wirtschaftlichen Gründen 

veranlasst, einen oder mehrere Mitarbeitende zu entlassen. 

Auffällig ist, dass sich etliche der gekündigten Personen 

unmittelbar danach krankschreiben lassen. 

Von der Kränkung 
zur Krankschreibung
Wi  c h ti  g e  Hin   w eise     f ü r  Arbeit      g eber  
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Die Gründe zur Erstellung eines Gutachtens zur 
Bewertung einer Arzt- oder Zahnarztpraxis können 
vielfältigen Ursprungs sein; vorrangig sind dies 
Verkaufsfälle, Nachfolgeregelungen oder auch 
die Ermittlung von Abfindungsansprüchen aus 
vertraglicher oder familienrechtlicher Sicht. Zuneh­
mend kommen neue Fragestellungen dazu, wie 
Zusammenführung von Einzelpraxen zu Mehrfach­
praxen, Einstieg in Mehrfachpraxen oder Umwand­
lung von Arztpraxen in Kapitalgesellschaften.

Unabhängig vom konkret angewandten Bewer­
tungsverfahren wird der Gesamtwert einer Arzt­
praxis grundsätzlich in einen materiellen Praxiswert 
(Verkehrswert des Sachvermögens) sowie in einen 
immateriellen Praxiswert (Goodwill) unterteilt. 
Gerade das immaterielle Vermögen einer Praxis, 
etwa der Name, die Reputation und der Patien­
tenstamm stellen einen realen Wert dar. Dieser 
Goodwill kann dabei einen wesentlichen Teil des 
zu veranschlagenden Verkehrswertes ausmachen.

Der «materiellen Praxiswert» 
Der materielle Praxiswert setzt sich aus allen 
Wirtschaftsgütern, die notwendigerweise dem 
Praxisbetrieb dienen, zusammen. Im Einzel­
nen sind dies medizinisch-technische Geräte 
und Apparate, Büroeinrichtungen und sonsti­
ges Inventar, mobile Einrichtungsgegenstände, 
bauliche Veränderungen in Form von Einbauten 
und Umbauten, Hard- und Software von EDV-
Anlagen, etwaige Einlagen in Gemeinschafts­
labore, Apparategemeinschaften, Verbrauchs­
materialien sowie Medikamentenvorräte. 

Die in einer Bilanz ausgewiesenen Buchwerte 
werden in erster Linie auf Basis buchhalterischer 
und steuerrechtlicher Vorschriften ermittelt und 
können deshalb zur Ermittlung des Zeitwertes 
lediglich als Orientierung dienen und nicht zur 
endgültigen Wertermittlung herangezogen werden. 

So können beispielsweise 
bereits abgeschriebene 
Wirtschaftsgüter noch einen 
Restwert in Höhe von 5 bis 
10% der Anschaffungskosten 
(= Gebrauchswert) besitzen, 
wenn für sie noch eine 
funktionelle Verwendung 
in der Praxis gegeben ist. 

Der «immateriel-
le Praxiswert»
In die Praxisbewertung 
fliessen auch immaterielle 
Werte mit ein. Der Good­

will umfasst im Gegensatz  zur weit verbreiteten 
Meinung nicht nur den Patientenstamm, sondern 
eine Vielzahl wertsteigernder und –mindernder 
Faktoren, die dem Unternehmen Arztpraxis 
zugeordnet werden können: Know-how des 
Arztes, Ruf und Lage der Praxis, eingespielte 
Organisation, Netzwerk des Abgebers (Zuweiser 
bei Spezialisten), Belegspitäler, Arztdichte/Konkur­
renz, Tätigkeit des Abgebers, Selbstdispensation, 
Kooperationen (Praxisgemeinschaft, Apparate­
gemeinschaft), Fortführung oder Übernahme 
eines Mietvertrags der Praxisräumlichkeiten zu 
marktüblichen Konditionen, Telefonnummer etc.  

Der immaterielle Wert des «Unternehmens 
Arztpraxis» wird dabei anders behandelt als 
bspw. der Geschäftswert eines Unternehmens 
oder bei Gewerbetreibenden. Bei diesen ergibt er 
sich in der Regel aus der Leistungsfähigkeit, die 
auf sachlichen Massnahmen und Aufwendungen 
fusst. Der Wert einer Arztpraxis ist stark personen­
bezogen und beruht damit zu einem grossen 
Anteil auf dem persönlichen Vertrauensverhältnis 
der Patienten und Zuweiser zum Inhaber.

Einheitliche Methoden zur Ermittlung 
des Goodwills sind weder seitens der 
Rechtsprechung vorgesehen, noch gibt 
es einen objektiven Verkehrswert, der 
ausnahmslos jeder Diskussion standhält. 
So herrscht am Markt bei der Bewertung 
von Artpraxen eine eklatante Diskrepanz 
zwischen der theoretisch «richtigen» 
zukunftsorientierten Bewertungsmethode (Er­
tragswertverfahren) und den tatsächlich mehr­
heitlich praktizierten vergangenheitsorientierten 
Bewertungsmodellen, die auf branchentypischen 
Bewertungskriterien basieren (Praktikerverfahren). 
Das Problem bei der Anwendung dieser Praktiker­
verfahren sind die bei Weitem zu hohen Ergebnis­
se, die am aktuellen Markt nicht realisierbar sind.

Hohe Erwartungen an den Verkaufspreis einer Arztpraxis 

wurden in den letzten Jahren kaum noch erfüllt, und viele 

erhoffte «Zustupfe» zur Altersvorsorge haben sich in Luft 

aufgelöst. Die wenigen potentiellen Praxisnachfolger, die 

von der Niederlassungsfreiheit profitieren, stehen vor der 

Entscheidung, in eine alteingesessene Praxis zu investieren 

oder ihre eigenen Ideen einzeln oder im Team direkt mit einer 

Neugründung zu verwirklichen. Im Falle eines Kaufs sind sie 

aufgrund der vielen Praxen im Angebot nicht bereit, beliebige 

Summen zu zahlen. Damit Praxisinhaber eine realistische 

Verkaufschance wahren, ist die Erstellung einer verhebenden 

Praxisbewertung, die nicht nur «heisse Luft» produziert, 

Grundvoraussetzung.

S´ISS TIPP
INFORMATIONSANLASS

Die erfolgreiche 

Praxisabgabe

n Zürich – Do, 14. März 2019

Anmeldung und Informationen unter:

www.academix.ch/veranstaltungen

Was ist eine  
Arztpraxis 

heute  
«noch» wert?

Akt   u e l l e  E in  f l ü sse    a u f  die    E rmitt     l u n g 

eines      re  a l istis     c h en   P r a x is  w erts    …
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Dr. Jakob Walbert 
Leiter PRAXSUISSE 
Partner der  
ACADEMIX Consult AG 

EXKLUSIVER BERATUNGSGUTSCHEIN PRA XSUISSE
PRAXSUISSE - DER SCHWEIZER PRAXENMARKT - UNTERSTÜTZT 

SIE AUF DEM WEG IN IHRE ZUKUNFT MIT EINEM BERATUNGS-

GUTSCHEIN FÜR WAHLWEISE FOLGENDE DIENSTLEISTUNGEN:

n �Erstellung eines aussagefähigen Praxiswertgutachtens  

(Praxisvermögen und/oder Goodwill)

n �Betreuung Ihrer Praxisabgabe und Nachfolgesuche

n �Begleitung Ihrer Niederlassung: Praxisgründung 

oder -übernahme / effiziente Praxissuche

n �Erstellung einer Standortanalyse und/oder Beurteilung von Projekten

n �Entwicklung von Gesellschafts- und Kooperationsverträgen 

(inkl. Infrastrukturnutzung)

n �Finanzierung Ihrer Selbständigkeit: Businessplan / Verhandlungen mit Kredit­

gebern / Praxisfinanzierung, Darlehensbesicherung und Amortisationsplanung

n �Zuzugsberatung für Ausländer

n �Unterstützung bei der Einholung von Bewilligungen  

rund um die betriebliche Praxis

n �Suche und Auswahl von Praxispersonal, Praxispartnern oder Stellvertretern

Der Gutschein gilt für die Beratungsmandate von PRAXSUISSE, dem Schweizer PraxenMarkt  

www.praxsuisse.ch – und ist gültig bis zum 30.12.2019 – Kontaktdaten und Details 

zur Einlösung des Gutscheins finden Sie auf Seite 51 in der Mitte des Finanzjournals.

«�Wir zahlen keinen 
Goodwill mehr»
Altbewährte Bewertungsmethoden, welche 
zur Berechnung des Goodwills schematisch 
vereinfacht auf einem prozentualen Anteil ver­
gangener Umsätze basieren, haben jedoch 
ihre Berechtigungsgrundlage verloren.

Im aktuellen Nachfragemarkt gilt, dass für ei­
nen potenziellen Käufer der Wert einer Praxis in 
den künftig erzielbaren Gewinnen liegt, und mit 
einem vergleichbaren Spitalsalär, den erwarte­
ten politischen und sozialen Rahmenbedingun­
gen, der Konkurrenzsituation usw. abgewogen 
werden muss. Ebenso stellt sich die Frage, ob 
Praxisräumlichkeiten den Anforderungen von 
vielfach sich neuformierenden Gruppenpraxen 
genügen, und ob digitale und effiziente Prozesse 
vorliegen. Aus Käufersicht kann der immateri­
elle Wert im schlechtesten Fall bei Null liegen. 
So bestätigt Alessandro Cesarini von der Ärz­
tekasse Genossenschaft, welche auch eigene 
Arztpraxen betreibt, auf Nachfrage von S’ISS 
eindeutig: «Wir zahlen keinen Goodwill mehr».

Kurzum: Enttäuschungen sind vorprogrammiert, 
wenn die Erwartungen mehr auf Emotionen als 
auf einer betriebswirtschaftlichen nachhaltigen 
Bewertung basieren. Der Praxenmarkt hat sich 
endgültig zu einem nachfragebestimmten Käu­
fermarkt entwickelt, in dem die wenigen verblei­
benden Kaufinteressenten ihre Vorstellungen 
hinsichtlich des Kaufpreises besser durchsetzen 
können als die Verkäufer. Wer als Abgeber noch 
einen Gegenwert für seine bestehende Praxis er­
zielen möchte, muss frühzeitig agieren und bereit 
sein, finanzielle Abstriche in Kauf zu nehmen.

Grund genug, die Praxisbewertung sorgfältig zu 
planen und professionell zu gestalten. Die Investi­
tion in eine professionelle Bewertung durch einen 
erfahrenen, standesnahen Partner mit Gesamt­
marktkenntnissen zahlt sich, von der zeitlichen Ent­
lastung einmal ganz abgesehen, in der Regel allein 
schon beim erzielbaren Verkaufspreis deutlich aus.

Dabei fliessen die (subjektiven) Erfahrungswerte 
und wissensbasierten Erkenntnisse der Spezi­
alisten ebenso ein, wie der Sättigungsgrad des 
Marktes. Dieser bestimmt sich durch Angebot und 
Nachfrage ebenso wie durch spezielle Besonder­
heiten der Regionen (bspw. mit oder ohne Selbst­
dispensation). Ein solches Wertgutachten, welches 
idealerweise 18 - 36 Monate vor der Praxisabgabe 

erstellt wird, liefert eine objektive Verhandlungsba­
sis und verringert die Unsicherheit für beide Seiten. 
Insbesondere im Falle der Nachfolgeregelung gibt 
eine Bewertung Aufschluss über den real zu er­
wartenden Verkaufspreis, erleichtert die Abgabe an 
einen potentiellen Nachfolger, unterstützt notwen­
dige Steuerplanungen, liefert wichtige Erkenntnis­
se für die Pensionierungsplanung und erleichtert 
dem Praxisnachfolger die Bankfinanzierung. 

PRAXSUISSE – Der kompetente 
Partner
PRAXSUISSE – Der Schweizer PraxenMarkt – 
begleitet Praxisabgebende im gesamten Prozess 
von der ersten Entscheidung zur Veränderung 
bis zur individuellen Nachbereitung des Verkaufs. 
Als Gemeinschaftsprojekt standeseigener Or­
ganisationen und deren ausgesuchter Partner 
steht PRAXSUISSE für Seriosität, Erfahrung und 
Diskretion. Mit medizinischer Erfahrung, einer 
detaillierten Marktkenntnis sowie umfassender 
betriebswirtschaftlicher und steuerlicher Kompe­
tenz unterstützen die Berater der PRAXSUISSE 
bei der Realisierung der individuellen Ziele und 
ermöglichen so den befriedigenden und finanziell 
abgesicherten Übergang in den Ruhestand. So 
konnte PRAXSUISSE in den letzten Jahren bereits 
über 1’100 Ärzte dabei begleiten, ihr Lebens­
werk in kompetente Hände weiterzureichen. n

…

Damit Sie nie im Regen stehen…

Die PAT-BVG ist eine Gemeinschaftsstiftung, die rund 24'000 Mitglieder – davon über 5'000 

Selbständigerwerbende – im Vorsorgebereich betreut und unterstützt.

Unsere Vorsorgelösungen sind genau auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Arbeit-

nehmer und Selbständigerwerbenden der Medizin und der Paramedizin ausgelegt. 

Die berufliche Vorsorge ist das A und O für die weitsichtige Lebensplanung. 

Nehmen Sie uns beim Wort und profitieren Sie von unserer Erfahrung!

Wir beraten Sie gerne. Kontaktieren Sie uns via E-Mail an: info@pat-bvg.ch oder telefonisch.

Geschäftssitz St. Gallen            
Oberer Graben 37         9001 St. Gallen         071 228 13 77 

Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte

   Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires

Fondazione di previdenza per il personale dei medici e dei veterinari

Alles über
• Attraktive Risikobeiträge
• Steuerprivilegierte Beiträge
• Günstige Verwaltungskosten
erfahren Sie unter pat-bvg.ch

www.daev.ch

Unsere Partnerschaft für gesamtheitliche Vorsorge:
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«Wenn Sie einmal wie ich an Meisterwerken 
der Vergangenheit arbeiten durften, die zum 
Kulturgut unserer Gesellschaft gehören», erklär­
te er später, «dann können Sie es einfach nicht 
glauben, dass die traditionelle Uhrmacherei so 
zugrunde gehen könnte». Seine Sichtweise ist 
eindeutig. Sie beruht auf der Überzeugung, dass 
ein Bruch mit der traditionellen Uhrmacherkunst 
unmöglich, ja geradezu verhängnisvoll wäre.

Als Unternehmer widmete sich Michel Parmi­
giani seiner grossen Leidenschaft und ersten 
Kompetenz, der Uhrenrestaurierung. Gleich­
zeitig entwarf er Einzelstücke für Sammler, die 
von seiner Beherrschung mechanischer Kom­
plikationen zeugten. Mesure et Art du Temps 
war eine kleine, aber florierende Werkstatt. 

Die Restaurierung führte 1980 zu der entschei­
dendsten Begegnung seiner Karriere: Die Bekannt­
schaft mit der Familie Landolt. Die Familie Landolt, 
Erbin der Pharmagruppe Sandoz, heute Novartis, 
ist im Besitz einer der beeindruckendsten Schwei­
zer Automaten- und Taschenuhrensammlungen: 
Der Kollektion Maurice-Yves Sandoz, welche die 
Familie Landolt Michel Parmigiani anvertraute.

Im Laufe der Jahre entdeckte die Familie Landolt 
das Talent von Michel Parmigiani als Uhrmacher 
und seine Kenntnisse in der Veredelungskunst. 
Es entstand eine Beziehung des Vertrauens 
und der Freundschaft. Pierre Landolt bewegte 
Michel Parmigiani dazu, seine kleine Werkstatt 
zugunsten eines ehrgeizigeren Projekts aufzu­
geben: Der Gründung seiner eigenen Marke. 
1996 wurde Parmigiani Fleurier ins Leben gerufen. 

Michel 
Parmigiani
U h rm  a c h ermeister         

u nd   R est  a u r at o r

1974 war Michel Parmigiani gerade frisch diplomiert, als sich 

die Uhrenindustrie mit einer noch nie dagewesenen Krise 

konfrontiert sah, ausgelöst durch die Überschwemmung des 

Marktes mit Quarzwerken aus Asien. In einem Zeitraum von 

kaum zehn Jahren führte die «Quarzkrise», wie man sie spä­

ter nannte, zum Verlust von 90'000 Arbeitsplätzen und hin­

terliess gezeichnete Gebiete. Die Uhrmacherei verschwand in 

dieser Zeit sogar aus dem Val-de-Travers. In diesem Umfeld 

beschloss Michel Parmigiani 1976 seine eigene Werkstatt in 

Couvet zu eröffnen und sich der traditionellen Uhrmacherei 

und Restaurierung zu widmen. 

…
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Kurze Zeit danach entschied die Sandoz-Famili­
enstiftung, dass eine authentische Uhrenmarke 
nicht nur Uhrwerke entwickeln, sondern diese 
auch selbst herstellen sollte. Dies bedeutete 
die Fertigung sämtlicher Bauteile entsprechend 
ihrer eigenen hohen Qualitätsanforderungen. 
Dank des Erwerbs mehrerer kleiner Lieferan­
ten, die hochwertige Produkte lieferten, waren 
bald Hersteller von Uhrwerkskomponenten, 
Gehäusen und Zifferblättern vereint. Die so 
entstandene Einheit begann, ihre Hemmungen 
selbst herzustellen – ein Privileg einiger weniger 
Uhrenhersteller. In weniger als sechs Jahren 
beherrschte Parmigiani Fleurier mit seinen heute 
unter dem Namen «Pôle Horloger Parmigiani»* 
zusammengefassten Produktionsbetrieben die 
gesamte Uhrenherstellung, von den kleinsten 
Bestandteilen bis zum finalen Zusammenbau, 
der seine Uhren zum Leben erwachen lässt. 
Dank dieser einmaligen Struktur präsentierte 
Parmigiani Fleurier in 22 Jahren sechs Kollekti­
onen und 33 unternehmensintern entwickelte 
Uhrwerke, darunter vier Weltneuheiten.

Die Kollektionen von Parmigi-
ani Fleurier
Die Zeitmesser von Parmigiani Fleurier gliedern 
sich in drei Produktreihen, besitzen aber gemein­
same Merkmale, die sich durch die gesamte 
Kollektion ziehen. Das Streben nach harmonischen 
Proportionen nach dem Goldenen Schnitt, der 
Michel Parmigiani sehr am Herzen liegt, spiegelt 
sich im Profil und in den Bandanstössen jeder 
Uhr wider. Ebenfalls allen Kreation gemeinsam 
sind die hohe Aufmerksamkeit zum Detail und 
die ausserordentliche Qualitätsarbeit sämtlicher 
Bestandteile, auch jener, die den Augen verbor­
gen sind. In jeder Uhr tickt ein in der eigenen 
Manufaktur hergestelltes Kaliber, das die Persön­
lichkeit von Michel Parmigiani und seine Vision 
der Schweizer Uhrmacherkunst in sich trägt. n

Tonda Metropolitaine  
Sélène Roségold 
Aus vornehmem Roségold gefer-

tigt, verbindet diese Uhr himmlische 

Welten mit weiblicher Eleganz.

Seit ihrer Einführung im Jahr 2016 feiert 

die Tonda Métropolitaine Sélène über­

wältigende Erfolge. Deshalb erweitert 

Parmigiani Fleurier nun die Palette dieser 

Uhr um zwei weitere Modelle aus Ro­

ségold. Mit einer Mondphasenanzeige 

ausgestattet, ist das Uhrwerk zu einhundert 

Prozent in der Manufaktur hergestellt. 

Die Tonda Métropolitaine Sélène aus 

Roségold wird mit zwei unterschiedlichen 

Zifferblättern angeboten. Das Zifferblatt 

in der Farbe Tiefseeblau birgt in seinem 

Zentrum eine Lotusblüte – ein Symbol für 

Weiblichkeit. Diese besondere Dekoration 

ist aus Perlmutt gearbeitet und überragt das 

Zifferblatt um 0.20 mm. Das Spitzenmuster 

ist satiniert und durch Polieren veredelt, und 

erzeugt Lichtreflexe, die den hohen Standard 

Tonda Calendrier Annuel
Jahres- und Mondkalender auf 

einem Zifferblatt vereint

Parmigiani Fleurier präsentiert die Tonda 

Calendrier Annuel – eine Uhr, die von Michel 

Parmigianis Leidenschaft für Kalender 

zeugt. Als Zeichen der Anerkennung für den 

Firmengründer wurde in der hauseigenen 

Manufaktur nun das Kaliber PF339 mit retro­

gradem Jahreskalender und Präzisionsmond­

phase entwickelt. Diese beiden miteinander 

verbundenen Komplikationen machen aus 

der neuen Tonda Calendrier Annuel einen 

Zeitmesser, der sich bewusst der Astronomie 

verschreibt: Dem Umlauf der Erde um die 

Sonne und ihrem Verhältnis zum Mond.

«�Ein Meisterwerk der Uhrmacherei zu 
restaurieren, ist eine wahre Freude. 
Indem es der Restaurator von Ver­
schleiss und den Folgen menschlicher 
Unachtsamkeit befreit, verleiht er 
ihm wieder ein zeitloses Dasein und 
schreibt seine Geschichte weiter.»

Toric Hémisphères  
Rétrograde
Eine ikonische Kollektion trifft 

auf die Welt des mOdernen Reisens

Die Toric Hémisphères Rétrograde ist ein 

Reisezeitmesser par excellence. Auf die 

Minute genau zeigt die Uhr zwei Zeitzo­

nen an, die individuell eingestellt werden 

können – selbst, wenn sie lediglich eine 

halbe oder eine Viertelstunde von der vollen 

Stunde entfernt liegen. Der Greenwich-

Meridian dient dabei als Anhaltspunkt. Das 

Gehäuse mit der gerändelten Lünette, dem 

typischen Markenzeichen der Toric-Familie, 

ist der erste Entwurf von Michel Parmigiani. 

Dieses Gründungsmodell aus dem Jahr 

1996 bringt nun zeitlose Eleganz in Einklang 

mit der Welt des modernen Reisens.

K alpa Hebdomadaire
Dieses Herrenmodell ist eine Hommage an 

die Geschichte der Kalpa und an das erste 

Tonneau-Formwerk des Hauses. 1998 von 

Michel Parmigiani entwickelt und im darauf­

folgenden Jahr mit einem Innovationspreis 

gekrönt, zeichnet sich das Handaufzugs­

kaliber PF110 durch seine beeindruckende 

Gangreserve von acht Tagen aus. Eine Beson­

derheit, die an zwei in Serie montierten Fe­

derhäusern liegt und sich im Namen der Uhr 

(hebdomadaire = wöchentlich) widerspiegelt. 

Dieses für die Marke besonders symbolträch­

tige Haute-Horlogerie-Kaliber zeigt Stunden, 

Minuten, Datum und Gangreserve an und 

verfügt über eine Kleine Sekunde bei 6 Uhr. 

K alpa Qualité Fleurier
Die von Parmigiani Fleurier mitbegründete 

Zertifizierung Qualité Fleurier ist die strengste 

der Schweizer Uhrenindustrie. In fünf sich 

jeweils ergänzenden Testetappen werden die 

Uhren geprüft und zertifiziert – ein aufwän­

diger Prozess, der dem gängigen Ausdruck 

«qualitativ anspruchsvolles Uhrenhandwerk» 

eine neue Bedeutung gibt. Die Kalpa Qualité 

Fleurier würdigt mit ihrem tonneauförmi­

gen Gehäuse die ergonomische Qualität, 

die auf dem goldenen Schnitt basiert.

«Das Zertifikat Qualité Fleurier – wenn 

auch auf bestimmte exklusive Uhren-

serien beschränkt – beeinflusst alle 

Kollektionen von Parmigiani Fleurier. 

Es ist die Messlatte für die Qualität all 

unserer Kreationen und definiert die Er-

wartungen und Qualitätsstandards neu.» 

� Michel Parmigiani

Tonda Calendrier Annuel von Parmigiani Fleurier

Kalpa Hebdomadaire

Toric Hémisphères Rétrograde

«�Der Mensch hat den 
Kalender entwickelt, 
um im Einklang 
mit den Jahres­
zeiten und Phasen 
unseres Planeten zu 
leben. Und wir als 
Betrachter können 
diesem Phänomen, 
das die Erdrotation 
um die Sonne aus­
löst, nur unseren 
höchsten Respekt 
entgegenbringen. 
Der Jahreskalender 
und die Mond­
phasen spiegeln die 
kosmische Ordnung 
wider, die uns leitet.»  
Michel Parmigiani

dieser Handwerkskunst verdeutlichen. Das 

Zifferblatt aus weissem Perlmutt ist ebenfalls 

durch intensive Lichtreflexe gekennzeichnet. Es 

birgt eine Lotusblüte aus massivem Roségold, 

womit es auf den Index und das Material des 

Gehäuses Bezug nimmt. Bei jedem dieser 

Zifferblätter ist die Lünette mit insgesamt 

76 Diamanten im Brillantschliff und einem 

Gesamtgewicht von 0.52 Karat geschmückt.

Bezug über Labhart Chronometrie 

www.chronometrie.ch

…
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Kinderzulagen
Kinder- und allfällige Familienzulagen 
sollen die durch Kinder entstehenden 
Kosten bis zu einem gewissen Grad 
ausgleichen und werden von der 
Ausgleichskasse (AHV) entrichtet. Für 
jedes Kind wird die Zulage nur einmal 
ausgerichtet, d.h., wenn mehrere Per­
sonen die Bezugsvoraussetzungen er­
füllen, gibt es eine klar dokumentierte 
Rangordnung. Die Familienzulagen sind 
vom Empfänger zu versteuern. Bei Un­
selbstständigerwerbenden werden die 
Zulagen mit dem Lohn ausbezahlt und 
erscheinen auf dem Lohnausweis, bei 
Selbstständigen müssen sie separat in 
der Steuererklärung deklariert werden. 

Kinderbetreuungs
abzug
Der Kinderbetreuungsabzug wird 
in allen Kantonen und beim Bund 
gewährt, ist jedoch an diverse Bedin­
gungen geknüpft. Es ist somit für Sie 
als Steuerpflichtige wichtig zu wissen, 
unter welchen Voraussetzungen Sie 
einen Abzug von bis zu CHF 10'100.– 
pro Kind geltend machen können. 

So müssen die fremdbetreuten Kinder 
im gleichen Haushalt leben und Sie als 
Eltern müssen für deren Unterhalt sor­
gen. Bei Verheirateten müssen beide 
Elternteile einer Erwerbstätigkeit nach­
gehen. Im Falle einer Teilzeitarbeit kann 

nur der Zeitraum angesetzt werden, 
in dem beide Elternteile (gleichzeitig) 
arbeiten. Ausbildungen oder Weiterbil­
dungen, aber auch schwere Krankheit 
oder Invalidität, die eine Betreuung der 
Kinder nicht zulassen, können ebenso 
steuerlich geltend gemacht werden. 

Diese Regelungen gelten auch für 
Einelternfamilien sowie für unverhei­
ratete Eltern (Konkubinatspaare), die 
mit gemeinsamen Kindern in einem 
Haushalt leben. Wenn sich die unver­
heirateten Eltern die elterliche Sorge 
teilen, kann jeder Elternteil 50% des 
Abzuges geltend machen oder eine 
andere Aufteilung beantragen. 

Kosten  
für Kinder  
und junge 

Erwachsene 
– 

welche 
Abzüge 

sind in der 
Steuer 

möglich?

Die Kantone können autonom entscheiden, ob und unter welchen Vor­

aussetzungen sie einen Kinderabzug gewähren. Es sind somit diverse 

Modelle anzutreffen, die unterschiedliche finanzielle Entlastungen für 

Familien bieten. Dieser Steuerwettbewerb hat Vorteile für die Steuer­

pflichtigen, führt jedoch auch zu unübersichtlichen Regelungen. Zeit, 

etwas Licht ins Dunkle zu bringen und wissenwerte Aspekte sowie 

Abzugsmöglichkeiten zu beleuchten.

Der Fisk us gewährt  

diverse  Abzüge  

vom steuerbaren 

E inkommen

…

©
 T

om
 M

er
to

n 
 /

 is
to

ck
.c

om

84

Steuern & Treuhand

85



Abzugsfähig sind die reinen Betreuungs­
kosten (ohne Verpflegung), die während 
der Arbeitszeit der Eltern entstehen. 
Nicht anrechenbar sind Ausgaben für Ba­
bysitting am Abend oder für Freizeitakti­
vitäten. Auch Kosten für Aufgabenhilfen, 
Musikstunden oder Ferien- oder Sport­
lager sind nicht absetzbar. Besuchen die 
Kinder ein Internat, kann ein angemes­
sener Anteil der Gebühren als Kinderbe­
treuungskosten berücksichtigt werden. 

Bezahlen Sie zum Beispiel die Gross­
eltern für die Kinderbetreuung, kön­
nen auch diese Kosten angesetzt 
werden. Dies aber nur, wenn Sie als 
Arbeitgeber gelten und sämtliche 
Pflichten wie z.B. Lohnausweis, Sozi­
alversicherung usw. wahrnehmen. 

Wie immer bei Steuerabzügen sind die 
Ausgaben mittels eines Belegs nach­
zuweisen. Aktuell in Beratung befindet 
sich eine allfällige Gesetzesänderung, 
die Kosten bis maximal CHF 25'000.– 
pro Kind als Abzug gewähren soll. 

Einkommen und Ver-
mögen minderjähriger 
Kinder
Ab dem Jahr der Volljährigkeit müssen 
junge Erwachsene eine Steuererklärung  
einreichen und in dieser sämtliche Ver-
mögenswerte und Einkommen dekla-
rieren. 

Das Einkommen und das Vermögen min­
derjähriger Kinder wird in der Steuer­
erklärung der Eltern aufgeführt. Sind die 
Eltern nicht verheiratet, werden je nach 
Regelung hinsichtlich Obhut bzw. Sorge­
recht entweder bei einem Elternteil das 
gesamte Einkommen und Vermögen 
aufgeführt oder jeweils hälftig. Eine Aus­
nahme stellt Einkommen aus eigener 
Erwerbstätigkeit (z.B. Lehrlingslohn) 
dar. Dieses muss immer vom Minder­
jährigen selbst versteuert werden. 

Versicherungsprämien
Für jedes Kind und für jede unter­
stützungsbedürftige Person wird 
ein Abzug von CHF 700.– gewährt. 
Dieser Abzug ist grundsätzlich an 
den Kinderabzug gekoppelt. 

Bei minderjährigen Kindern steht der Ab­
zug bei unverheirateten, getrenntleben­
den oder geschiedenen Elternteilen der 
Person zu, die mit dem Kind zusammen­
lebt und die Unterhaltszahlungen für das 
Kind erhält. Wenn keine Unterhaltszah­
lungen geleistet werden und die Eltern 
zusammenleben, kann jeder Elternteil 
einen halben Abzug beanspruchen.

Bei volljährigen Kindern in Ausbil­
dung kann der Elternteil den Abzug 
beanspruchen, der die Unterhalts­
zahlungen an das Kind leistet. 

Kinderabzug
Für jedes minderjährige, erwerbsun­
fähige oder sich in schulischer bzw. 
beruflicher Ausbildung stehende Kind 
kann der Elternteil, der zur Haupt­
sache für das Kind aufkommt, den 
Kinderabzug in Höhe von CHF 6`500.– 
beanspruchen. Der Abzug wird auch 
gewährt, wenn das Kind oder der 
junge Erwachsene nicht im eigenen 
Haushalt, sondern zum Beispiel in 
der Nähe seiner Hochschule wohnt. 

Bei getrenntem Wohnsitz ist das Sorge­
recht ausschlaggebend. Wird dieses 
geteilt, kann jeder den halben Kinderab­
zug beanspruchen. Falls jedoch Alimen­
te bezahlt werden, steht der Kinder­
abzug bis zur Volljährigkeit des Kindes 
dem empfangenden Elternteil zu. 

Unter Ausbildung wird die berufliche 
Erstausbildung verstanden. Auch bei 
einer Zweitausbildung ist der Kinder­
abzug bei Vorliegen sachlicher Gründe 
möglich. Wird die Ausbildung vorüberge­
hend unterbrochen, z.B. infolge Militär, 
Zivildienst oder Zivilschutz, kann der 
Abzug dennoch vorgenommen werden. 

Beim Kinderabzug kommt das 
Stichtagsprinzip zur Anwendung, 
d.h.die Situation am 31. Dezember 
des Steuerjahres ist relevant. 

Unterstützungsabzug
Kinder über 18 Jahre, die erwerbs­
unfähig sind bzw. nicht über genügend 
Einkommen oder Vermögen verfügen 
und von den Eltern unterstützt wer­
den, gelten als unterstützungsbedürf­
tig. Belaufen sich die Zahlungen auf 
mindestens CHF 6'500.– pro Jahr, 
können CHF 6'500.– als Unterstüt­
zungsabzug geltend gemacht werden. 

Sobald ein Kind volljährig ist und sich 
noch in Ausbildung befindet, kann bei 
unverheirateten, getrenntlebenden oder 
geschiedenen Elternteilen der Leis­
tende nicht mehr die Alimente, jedoch 
den Unterstützungsabzug abziehen. 

Gleiche Voraussetzungen gelten für 
junge Erwachsene, die sich nicht 
mehr in Ausbildung befinden, aber 
als Praktikanten, Durchdiener im 
Militär oder Zivilschutzleistende bei 
den Eltern wohnen und von diesen 
weiterhin unterstützt werden. 

Wird die Anspruchsgrenze von CHF 
6'500.– nur knapp nicht erreicht, weil 
zum Beispiel pro Monat CHF 500.– ge­
leistet werden, ist es empfehlenswert, 
die Zahlungen auf CHF 550.– pro Monat 
zu erhöhen. Die Steuerersparnis ist 
in der Regel höher als der Mehrauf­
wand, und es profitieren sowohl der 
Unterstützer als auch der Empfänger. 

Alimente
Grundsätzlich sind Alimente beim Leis­
tenden abzugsfähig und stellen beim 
Erhaltenden steuerbares Einkommen 
dar. Eine Ausnahme sind Alimente für 
volljährige, sich in Ausbildung befinden­
de junge Erwachsene. Diese sind nicht 
abzugsfähig, müssen vom volljährigen 
Kind aber auch nicht versteuert werden. 
 
In der Praxis ist es wichtig, im Falle 
einer Trennung die Aufteilung zwi­
schen Kinder- und Ehegattenalimen­
ten klar zu definieren, damit bei der 
Steuererklärung Diskussionen mit 
dem Steueramt vermieden werden. 

Alimente werden meist als Geld, 
können jedoch auch in Form von 
Naturalleistungen - zum Beispiel durch 
Zurverfügungstellung einer Woh­
nung – geleistet werden. In diesem 
Fall wird der Geldwert angesetzt.

Grundtarif
Dieser gilt als Auffangtarif für alle, 
die nicht die Voraussetzungen 
für den Verheirateten- oder den 
Elterntarif empfangen.

Verheiratetentarif
Dieser gilt für alle verheirateten und 
zusammenlebenden Steuerpflichtigen, 
die zur Hauptsache den Unterhalt 
für Kinder oder junge Erwachsene 
bestreiten, welche nicht mit ihnen 
zusammen in einem Haushalt leben.

Elterntarif
Steuerpflichtige mit Kindern werden 
zum Elterntarif besteuert. Er besteht 
aus dem Verheiratetentarif (Basis) 
und einem Abzug vom Steuerbetrag 
in Höhe von max. CHF 251.– pro 
Kind. Voraussetzung ist, dass der 
Steuerpflichtige mit dem Kind im 
gleichen Haushalt lebt und dessen 
Unterhalt zur Hauptsache bestreitet.
Bei getrennten oder geschiedenen 
Elternteilen mit gemeinsamem Sor­
gerecht gilt der Elterntarif für denjeni­
gen, der den Unterhalt des Kindes zur 
Hauptsache bestreitet. Bei Zahlung 
von Alimenten ist dies immer die 
Alimente-empfangende Person.
 

Fazit
Eltern können von diversen steuer­
lichen Entlastungen profitieren. Die 
Komplexität ist in der heutigen Zeit 
nicht zuletzt aufgrund der verschiede­
nen Familienkonstellationen hoch. Für 
die korrekte steuerliche Handhabung 
von Kinderzulagen, Kindsvermögen, 
Alimenten sowie der verschiedenen 
Abzüge sind neben der Familienkon­
stellation das Alter der Kinder sowie 
deren Ausbildung massgebend. 

Die Experten der ACADEMIX  
Consult AG helfen Ihnen gerne,  
Ihre spezifische Situation sowie 
Ihre individuellen Abzugsmöglich-
keiten zu klären. n

 
Delilah Wiget 
Eidg. Dipl. Treuhand-Expertin 
Partner ACADEMIX Consult AG

Steuertarife bei der direkten Bundessteuer
Neben allen Abzugsmöglichkeiten haben vor allem die unterschiedlichen Tarife einen 
wesentlichen Einfluss auf die Steuerlast. Folgende Tarife werden unterschieden.

«�Die Komplexität ist in der heutigen Zeit  
nicht zuletzt aufgrund der verschiedenen  
Familienkonstellationen hoch».

…
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Mehr Freiheit-
weniger  

Umverteilung!
N e u e  V o rs  o r g e o pti   o nen   

er  g ä n z en   d a s  3 - S ä u l en  - S y stem  

S’ISS: Herr Spring, was sind 1e-Pläne 
und woher kommt die Bezeichnung?
Reto Spring: Mit 1e ist nicht die Schulklasse des 
Juniors gemeint, sondern der Begriff steht für 
spezielle Vorsorgepläne von Lohnbestandteilen 
über 127'980.– Franken. 1e leitet sich ab vom 
entsprechenden Artikel in der Verordnung über 
die berufliche Vorsorge BVV2. Das entsprechende 
Einkommen bei Angestellten vorausgesetzt, ist 
eine Nutzung möglich, wenn der Arbeitgeber die 

Option von 1e-Plänen überhaupt anbietet und 
koordiniert. Insbesondere bei Unternehmen, die 
nach IAS/IFRS oder US GAAP bilanzieren, könnte 
dies inskünftig vermehrt der Fall sein, da diese ihre 
bilanziellen Verpflichtungen reduzieren können.

Welche Vorteile bieten 1e-Pläne für  
Arbeitnehmer?
Je höher das Einkommen, desto grösser die 
Umverteilungseffekte in der zweiten Säule. Alle 
Einkommensanteile über CHF 85‘320.– sind davon 
betroffen, also der sog. überobligatorische Bereich. 
Dieser wird oft schlechter verzinst und verrentet 
als die übrigen Einkommensanteile. Aus Sicht der 
Versicherten bieten solche Pläne die Möglichkeit, 
die eigenen Vorsorgegelder entsprechend den 
individuellen Bedürfnissen und Risikopräferenzen 
anzulegen. 1e-Pläne funktionieren dabei wie ein 
individuelles Depot mit wählbarer Anlagestrate­
gie, dadurch kann sich der Ertrag gegenüber einer 
herkömmlichen Pensionskasse deutlich erhö­
hen und auch die systemwidrige Umverteilung 
im BVG reduziert werden. In der Rentenphase 
können sich steuerliche Vorteile durch den ge­
staffelten Bezug von Vorsorgegeldern ergeben.

Gibt es Nachteile und ungelöste Fragen?
Die Beiträge für 1e-Pläne werden zu 100% selbstfi­
nanziert und nur als Kapitalleistung ausbezahlt. So­
wohl Renditechancen wie auch Anlagerisiken liegen 
komplett beim Arbeitnehmer. Allfällige Anlagever­
luste müssen somit individuell getragen werden.
Dies sollte den Arbeitnehmern bewusst sein, 
zumal bei Pensionierung oder Stellenwechsel die 
Anlagen unabhängig von der aktuellen Börsen­
lage liquidiert werden müssen. Nebst daraus 
resultierenden möglichen Kapitalverlusten soll­
ten zusätzlich Transaktionskosten beim Stellen­
wechsel und ungeklärte Steuerfolgen beim 
Wegzug ins Ausland sorgfältig abgeklärt werden.

Welche Voraussetzungen gelten, und ist 
1e auch ein Thema für Selbstständige?
Selbstständige haben es hier leichter, da sie für 
sich selbst entscheiden können, ob und wie sie 
von 1e-Plänen profitieren können. Der «Schweizer 
Unternehmerverband» und die «Vorsorgestiftung 
Liberty» bieten hier spannende Lösungen an. 

Wo macht denn der Einsatz von 1e-Plänen Sinn?
Viele Banken sehen im 1e-Geschäft primär eine 
zusätzliche Ertragsquelle und bewerben die 
neue Anlageoption derzeit breit. Ob der Einsatz 
von 1e-Plänen jedoch bereits ab einem Einkom­
men von CHF 127‘980.– sinnvoll ist, bezweifle 
ich. Selbst bei einer hohen Sparrate von 25% 
würden auf CHF 10‘000.– versichertem Lohn 
in einem 1e-Plan nicht mal CHF 2‘500.– pro 
Jahr gespart. Dafür rechnet sich weder der 
komplexe Verwaltungsaufwand, noch sichert 
man damit Vorsorgelücken ausreichend ab! 

Auch die mit 1e-Plänen 
verbundenen – teils 
intransparenten – Kosten 
gilt es zu beachten. Wer 
sich unabhängig beraten 
lässt und die Kosten mit 
einkalkuliert, realisiert 
schnell, dass mindestens 
CHF 100‘000.– versichertes 
Salär pro Jahr als 1e-Ein­
kommen nötig sind. Somit resultieren eigentlich 
erst ab einem gesicherten Jahreseinkommen von 
mindestens CHF 250‘000.– effektive Vorteile. 

Führt das zu einer «Entsolidarisierung»?
Die berufliche Vorsorge wird nach dem Kapital­
deckungsverfahren finanziert, eine Umverteilung 
wie in der ersten Säule wurde bewusst nicht 
angestrebt. Daher ist eher die heutige «Quer­
subventionierung» der Rentner unsolidarisch, es 
läuft auf eine Ausbeutung künftiger Generatio­
nen hinaus. Bis die technischen Parameter im 
BVG entpolitisiert und die berufliche Vorsorge 
zukunftsfest gemacht werden, können 1e-Pläne 
daher eine gewisse Kompensation bewirken.

Ist das 3-Säulen-System noch zeitgemäss und  
sicher?
Im internationalen Vergleich gilt es immer noch 
als solide. Ohne Reformen wird die Verschuldung 
künftiger Generationen aber weiter zunehmen, 
und eine nachhaltige Finanzierung ist nicht mehr 
gewährleistet. Für Gutverdienende stellt die 
AHV einfach eine «zusätzliche Einkommens­
steuer» dar, und die BVG-Renten von unter 
50-Jährigen sind zu einem Viertel nicht gesichert. 
Insofern kommt dem Sparen in der privaten 
Vorsorge eine immer wichtigere Bedeutung zu.

Wieso müssen junge Erwachsene und 
Frauen mehr vorsorgen als früher?
Sich an den Vorgänger-Generationen zu orientieren 
ist menschlich, aber nicht zielführend wenn es ums 
Vorsorgen geht. Die Lebenserwartung steigt um 
7.5 Jahre pro Generation, wir «überleben» unsere 
Grosseltern also um 15 Jahre! Die Erwerbsbiogra­
phie startet heutzutage wegen längerer Ausbil­
dungszeit später und weist mehr Brüche auf – bei 
Frauen wirken sich Teilzeitjobs, Babypausen und 
Lohndifferenzen negativ auf die Vorsorge aus, ihre 
Lebenserwartung ist aber drei Jahre höher. n

1e-Vorsorgepläne für Gutverdiener beflügeln die Phantasie, 

was bei Arbeitnehmern und Banken Begehrlichkeiten weckt. 

Die S’ISS hat bei Reto Spring, Präsident des Finanzplaner 

Verband Schweiz FPVS, nachgefragt, was zu beachten ist und 

wo 1e-Pläne sinnvoll eingesetzt werden können.

      S´ISS TIPP
INFORMATIONSANLASS

Sparen für das Alter – Aber wie?

n Basel – Di, 26. Feb. 2019

n Bern – Di, 26. Feb. 2019

n St. Gallen – Di, 26. Feb. 2019

n Zürich – Di, 05. März 2019

Anmeldung und Informationen unter:

www.academix.ch/veranstaltungen

1e-Vorsorgepl äne – Fakten kurz & knapp

n  �Möglich ab Einkommen von 127‘980 Franken, sofern über den Arbeitgeber koordiniert

n  �10 Anlagestrategien zur Auswahl

n  �Rendite: Keine Garantie, keine Umverteilung, bleibt beim Anleger

n  �100% selbstfinanziert (keine Arbeitgeberbeiträge)

n  �Bei Stellenwechsel/Wegzug: Verkauf und Transfer in Freizügigkeitskonten

n  �Pensionierung: Bezug nur in Kapitalform, Kapitalleistungssteuern

n  �Steuervorteile: Einkaufspotenzial gemäss BVG nutzbar
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Und trotzdem lohnt es sich vor allem für kleine 
KMU’s im Familienbesitz oder von Alleinaktionären 
bereits in 2019 einen Blick in die Zukunft zu werfen. 
Denn sie müssen schon jetzt im Rahmen einer um­
sichtigen Planung Gegenmassnahmen ergreifen, 
um Steuereinbussen durch die drohende Erhöhung 
der Besteuerung von Dividenden zu vermeiden.  

Seit einigen Jahren besteuern die meisten 
Kantone Dividenden von qualifizierten Beteiligun­
gen reduziert. Mit einer Reduktion von 75% der 
ordentlichen Einkommensteuer war der Kanton 
Schwyz einer der Kantone mit der höchsten 
Entlastung. Seit dem 01.01.2015 hat der Kanton 
Schwyz die Besteuerung auf das Niveau der 
meisten Kantone, wie z.B. Zürich, Luzern, Aar­
gau, Ob- und Nidwalden, von 50% angepasst.

Beim Bund beträgt die Reduktion auf dem 
Dividendenertrag 40%. Das heisst, dass beim 
Bund nur 60% des Dividendenertrages besteu­

ert wird. Diese Entlastung der Teilbesteuerung 
von Dividendeneinkünften soll im Rahmen der 
Unternehmenssteuerreform III (USR III) auf 
Bundesebene und auf kantonaler Ebene harmo­
nisiert und auf nur noch 30% begrenzt werden. 
Das bedeutet, dass Dividendenerträge ab 
2020 bei Bund und Kantonen, anstatt wie 
bisher mit 50% bzw. 60%, in Zukunft mit 70% 
der Einkommenssteuer belastet werden. 

So hat bspw. kürzlich der Kantonsrat in St. Gallen 
beschlossen, im Teilbesteuerungsverfahren auf 
70% zu erhöhen. Der Kanton Basel-Stadt möchte 
die Besteuerung von 50% gar auf 80% anpassen. 

Als Gegenmassnahme haben viele Kantone 
Steuersenkungen für Private und Unternehmen 
angekündigt. Einzig der Kanton Luzern, der mit 
12.3% aktuell den tiefsten Gewinnsteuersatz 
schweizweit hat, denkt über einer Erhöhung nach. 
Der Kanton Zürich hat im Vergleich zu benach­
barten Kantonen wie Schaffhausen oder Zug 
einen eher hohen Gewinnsteuersatz und möchte 
deshalb eine Senkung von derzeit 21.15% auf 
19.7% bzw. 18.19% in einem zweiten Schritt 
vorsehen. Der Kanton Basel-Land diskutiert 
eine Steuersenkung von 20.7% auf 13.94%.

Praxisinhaber 
aufgepasst
N e u er  u n g en   im   V er  j ä h r u n g sre   c h t  ( O R )  

er  f o rdern      z u s ä t z l i c h e  A u f w end   u n g en

Diese Steuersenkungen können jedoch die 
oben erwähnten Erhöhungen der Dividen­
denbesteuerungen nicht kompensieren, wie 
das nebenstehende Beispiel illustriert.

Negative Steuerfolgen (Bsp.):
Eine Aktiengesellschaft im Kanton St. Gallen erwirtschaf­

tet einen Gewinn von CHF 1'500'000.– und beschliesst, 

eine Dividende von CHF 1'000'000.– auszuschütten. 

Bis anhin wird die Dividende zum hälftigen Steuer­

satz (max. 4.5%) der ordentlichen Steuer besteuert. 

Dies ergibt bei einer Dividende von CHF 1'000'000.– 

eine Steuerlast von max. 45'000.– Franken.

Ab 2020 könnte die Steuerlast bei einem Steuersatz 

von 9% bei 6.3% liegen. Mit  CHF 63'000.– wäre das 

ein Mehr von 18'000.– Franken. Diese Steuerlast wird 

zudem mit dem gemeindeabhängigen Steuerfuss 

multipliziert. Bei einem aktuellen Steuerfuss bspw. von 

285% in der Stadt St. Gallen ergäbe sich eine emp­

findliche Steuererhöhung um 51'300.– Franken.

Klar ist: Der steuerliche Trend geht hin zum 
Abbau der privilegierten Dividendenbesteuerung 
bei Bund und Kantonen und zu einer deutlich 
höheren Steuerbelastung bei Aktionären.

Es ist, wie es ist, und so empfehlen wir  
von der S’ISS:
• �Prüfen Sie sorgsam die Machbarkeit 

einer Ausschüttung von ausser­
ordentlichen Dividenden in 2019.

• �Praxisinhaber und Gründer sollten 
nicht blindlings dem Herdentrieb 
einer vermeintlichen Sinnhaftigkeit 
der Gründung von Praxis-AG’s folgen, 
welche vielfach propagiert wird. Es 
gilt betriebswirtschaftliche Optionen 
sorgfältig und nachhaltig zu validieren.

Die k antonalen Unternehmens
steuern im Vergleich
Kantone	 effektiver 	 Ziel-
	 Steuersatz heute	 steuersatz

Aargau	 18.61	 18.17

Appenzell Ausserrhoden	 13.04	 13.04

Appenzell Innerrhoden	 14.16	 12.66

Basel-Landschaft	 20.70	 13.94

Basel-Stadt	 22.18	 13.04

Bern	 21.64	 16.37

Freiburg	 19.86	 13.91

Genf	 24.16	 13.49

Glarus	 15.70	 12.43

Graubünden	 16.12	 14.02

Jura	 20.66	 15.40 bis 17.48

Luzern	 12.32	 12.32

Neuenburg	 15.61	 12.50 bis 13.50

Nidwalden	 12.66	 12.05 bis 12.66

Obwalden	 12.66	 12.66

Schaffhausen	 15.97	 12.09

Schwyz	 15.19	 12.51 bis 14.43

Solothurn	 21.38	 13.12 bis 16.32

St. Gallen	 17.40	 14.94 bis 14.20

Tessin	 20.95	 17.01

Thurgau	 16.43	 13.40

Uri	 14.92	 12.51

Waadt	 21.37	 14.00

Wallis	 21.56	 16.00

Zug	 14.62	 12.09

Zürich	 21.15	 18.19

Das Parlament hat im Rahmen der Revision des 
Obligationenrechtes (OR) die Verjährungsfrist von 
Personenschäden von 10 auf 20 Jahre erhöht. 
Diese Verdoppelung der Verjährungsfrist wird de 
facto auch eine Verlängerung der Aufbewahrungs­
dauer für Krankengeschichten zur Folge haben, 
wenn der Behandler kein potenzielles Beweisrisiko 
in einem möglichen Haftpflichtfall eingehen will. 
Ebenfalls wird diese Gesetzesanpassung eine 

Erweiterung der Nachdeckung der Berufshaft­
pflichtversicherung nach Berufsaufgabe erfordern.

Die Inkraftsetzung der Gesetzesrevision ist noch 
offen, da vom Bundesrat noch Umsetzungsdetails 
zu bestimmen sind. Zur Minderung zukünftiger 
Aufwendungen kann es sich aber empfehlen, so­
fort das KG-Archiv zu bereinigen und nach aktuel­
lem Recht verjährte Fälle fachgerecht zu entsorgen. 

S´ISS TIPP
FÜR PRA XISINHABER
INFORMATIONSANLASS

Chancen der Umwandlung 

einer Arztpraxis in eine 

Kapitalgesellschaft

n Zürich – Do, 21. März 2019

Anmeldung und Informationen unter:

www.academix.ch/veranstaltungen

Deutlich mehr  
Steuern auf  

Dividenden ab 2020
H a nd  l u n g sbed    a r f 

f ü r  Unterne       h mer 

Nach dem Nein des Stimmvolkes zur Unternehmenssteuer­

reform III sind die Kantone verpflichtet, auf Basis der 

veränderten Bundesbestimmungen ihre Steuergesetzte anzu­

passen. Die meisten Kantone sehen eine Anpassung auf den 

01. Januar 2020 vor – abzuwarten sind aber die Referendums­

fristen und die allfälligen Volksabstimmungen.
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ACA   D E M I X  C o ns  u lt

Sichern Sie sich den direkten Zugang zu aktuellen  
News, wichtigen Steuertipps, Einschätzungen 
zu Vermögensanlagen, Zinsentwicklungen etc. 
sowie zu allen Presse-Artikeln und Kommentaren 
der S‘ISS Redaktion. Abonnieren Sie kostenfrei 
die ACADEMIX Consult auf FACEBOOK.

Bundesrat  
erhöht 2019  
die AHV- 
Renten und 
die Abzugs
möglichkeiten 
mit der  
Säule 3A
P reise      u nd   L ö h ne   stei    g en  ,  

s o  a u c h  die    AH  V-  u nd   I V - R enten   

Mit anziehender Inflation erhöht der Bundesrat 
die AHV- und IV-Renten zur Stärkung der Kaufkraft 
der Rentner. 2019 steigt die Minimalrente um CHF 
10.–, die Maximalrente um 20.– Franken. Die Kos­
ten belaufen sich auf 430 Mio. Franken pro Jahr.

Die AHV/IV-Minimalrente beträgt damit ab 2019 
neu CHF 1'185.– pro Monat, und die Maximal­
rente erhöht sich auf 2'370.– Franken. Angeho­
ben werden auch die Beträge für die Deckung 
des Allgemeinen Lebensbedarfs bei den Er­
gänzungsleistungen. Selbstständigerwebende 
und Nichterwerbstätige werden jedoch ab 2019 
etwas höhere Mindestbeiträge zahlen müssen.

Mit der Erhöhung der Renten in der ersten Säule 
wird in der obligatorischen beruflichen Vorsorge 
BVG der Koordinationsabzug von CHF 24'675.– auf 
CHF 24'885.– angepasst, die Eintrittsschwelle 
steigt von CHF 21'150.– auf 21'330.– Franken.

Diese Rentenerhöhungen mindern aber 
bei Weitem für den Einzelnen nicht 
die zwingende Notwendigkeit, privat 
ausreichend mit steuerlich privilegier­
ten Säulen 3A und 3B vorzusorgen.

Gut, dass sich ab 2019 auch die steuer­
liche Abzugsfähigkeit der privaten Vor­
sorge 3A verbessert. Denn je mehr in 
eine Säule 3A eingezahlt wird, desto mehr Steuern 
werden gespart und die Vorsorgelücke verringert.

Ab 2019 gilt folgender Maximalbetrag  
für den 3A-Abzug:
• Versicherte mit Pensionskasse:	 CHF   6'826.–
• �Versicherte ohne Pensionskasse:	 CHF 34'128.–  

(maximal 20% des Nettoeinkommens)
Nun gilt es nur noch, aus den vielfältigen steuer­
subventionierten Produktangeboten der Banken 
und Versicherer am Markt einen ausgewogenen 
Anlagemix zur Sicherung der Rente zusammenzu­
stellen, der eine ausreichende Rente sichert. n

S´ISS TIPP
INFORMATIONSANLASS

Pensionierungsplanung: 

Optimale Vorbereitung 

für die «läNgsten Ferien»

n Zürich – Do, 28. Feb. 2019

Anmeldung und Informationen unter: 

www.academix.ch/veranstaltungen

BASEL I BERN I ST. GALLEN I ZÜRICH
dieärztetreuhänder.ch

Praxis
Treuhand

Sie wollen ganz für Ihre Patienten da sein.
Wir schaffen die Freiräume dafür.

Unsere Dienstleistungen sind auf die Beratungsbedürfnisse 
von angestellten und selbständigen Medizinern ausgerichtet. 
    
Als kompetenter Berater und Partner bieten wir 
unabhängige Betreuung auf exzellentem fachlichem Niveau, 
aus einer Hand und unter einem Dach. So schaffen wir für Sie
Synergien zwischen unseren interdisziplinären Experten.
    
Langjährige Branchenerfahrung und fachliche Qualifikationen 
stellen sicher, dass keine Ihrer Fragen unbeantwortet bleibt.
    
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 

PARTNER UND OFFIZIELLE BERATUNGSSTELLE

Praxis
Versicherungen

Betriebswirtschaftliche
Beratung

Ganzheitliche
Finanzplanung

Ausgezeichnet und zertifiziert
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QuickZoll - Schneller durch 
den Schweizer Zoll 
E in  fa c h es   Anme    l den    u nd   B e z a h l en   priv   ater    I mp  o rte 

Wertfreigrenze
Die Wertfreigrenze liegt grundsätzlich 
bei CHF 300.– pro Person und Tag. 
Sie gilt für Waren, die für den priva­
ten Gebrauch oder zum Verschenken 
bestimmt sind und bezieht sich auf den 
Warenwert abzüglich der ausländischen 
MWST, sofern diese auf der Rechnung 
ausgewiesen ist. Berücksichtigt werden 
müssen alle Waren, d.h. auch erhaltene 
Geschenke, mitgeführte (neu gekaufte) 
Haustiere und im Ausland ausgeführ­
te Arbeiten am eigenen Fahrzeug. 

Übersteigt der Gesamtwert der mit­
geführten Güter CHF 300.–, so sind 
alle Waren abgabenpflichtig. Reisen 
mehrere Personen zusammen, kann 
eine gemeinsame Zollanmeldung durch 
einen der Reisenden erfolgen, der dann 
auch die Verantwortung trägt. In diesem 
Fall können die Freigrenzen addiert 
werden. Bei Überschreiten der gemein­
samen Freigrenze hat der Anmelder 
aber keinen Anspruch auf Abzug der ge­
sammelten Freigrenze, sondern lediglich 
auf die Wertgrenze von 300.– Franken.

Einzelne Waren, die für sich eine ganze 
Einheit bilden (sog. Warenposten wie 
z.B. Modelleisenbahn-Startset, Besteck­
koffer, Satz Sommerreifen), können 
wertmässig nicht auf mehrere Personen 
aufgeteilt werden. Sie sind, sofern sie 
die Summe von CHF 300.– übersteigen, 
als Ganzes abgabenpflichtig. Gleiches 
gilt immer auch für Einzelgegenstände, 
die teurer als CHF 300.– sind.

Freimengen
Unabhängig vom Wert sind bei be­
stimmten Produktgruppen wie alkoholi­
schen Getränken, Tabakwaren und sen­
siblen landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
(Fleisch/Fleischwaren, Milch/Milchpro­
dukte ohne Käse und Quark, Öle/Fette) 
quantitative Einschränkungen zu be­
achten. Diese sog. sensiblen Produkte 
sind bei Überschreiten der abgabefreien 
Höchstmengen immer abgabenpflichtig. 

Wichtige Freimengen sind: 
• �Fleisch & Fleischzubereitungen: 1 kg
• �Butter & Rahm: 1 kg
• �Öle und Speisefette: 5 kg
• �Alkoholische Getränke  

(nur für Personen ab 17 Jahre)
   - �Mit einem Alkoholgehalt 

bis 18% Vol.: 5 Liter
   - �Mit einem Alkoholgehalt 

über 18% Vol: 1 Liter
• �Tabakfabrikate: 250 Stück 

oder insgesamt 250 g

Weitere Bestimmungen 
und Informationen
Teils sehr detaillierte Bestimmungen 
und Hinweise gelten für weitere 
Produktgruppen. So gibt es Pflanzen, 
Tiere und Tierprodukte, deren Einfuhr 
teils ganz verboten ist, weil sie Krank­
heitserreger in die Schweiz bringen 
könnten oder weil sie artengeschützt 
sind. Oder es gelten Einschränkungen 
für bestimmte Herkunftsländer, z.B. 
wenn diese ausserhalb der EU liegen.

Für Urlauber wichtig: Die Einfuhr 
gefälschter Kleidung, Lederwaren, 
Uhren etc. ist grundsätzlich ver­
boten. Gefundene Artikel werden 
eingezogen und vernichtet.

Wenn Sie sichergehen wollen,  
informieren Sie sich vor der  
Einfuhr von Waren am besten  
direkt bei der Zollverwaltung unter 
www.zoll.admin.ch

Auf dem Rückweg aus dem Urlaub 
oder nach einem ausgiebigen Ein­
kaufsbummel im Ausland möchte man 
einfach nur schnell nach Hause. In der 
Realität wartet man aber oft in einer 
langen Schlange vor dem Zollschalter. 
Die Zollverwaltung hat nun Abhilfe 
geschaffen und bietet die einfache 
und flexible Abwicklung der Einfuhr 
von Privateinkäufen per App an.

Mit QuickZoll können Privatpersonen 
Waren, die sie im Ausland für den 
Eigengebrauch oder zum Verschenken 
einkaufen, selbstständig zur Einfuhr an­
melden und anfallende Abgaben direkt 
bezahlen. Ausserdem fasst QuickZoll al­
les Wissenwerte über die Einreise in die 
Schweiz kurz und bündig zusammen.

Frühestens zwei Tage vor Grenzübertritt 
können die Zollabgaben beglichen wer­
den. Wichtig zu wissen ist, dass dies 
aber zum Zeitpunkt der Einreise bereits 
erfolgt sein muss. Um Missbrauch mit­
tels mehrfacher Nutzung eines Belegs 
an einem Tag zu vermeiden, muss vorab 
ein zweistündiges Zeitfenster für den 
Grenzübertritt angegeben werden.

Privatwaren, welche mit QuickZoll 
verzollt wurden, dürfen über sämtliche 
Grenzübergänge in die Schweiz einge­
führt werden. In die App gibt man die 
Anzahl der Reisenden, den Wert der zu 
verzollenden Waren (Freimengen und 
Wertfreigrenzen werden automatisch 
abgezogen) sowie seine Kreditkartenda­
ten ein, und damit sind aus Schweizer 

Sicht die Formalitäten erledigt. Keinen 
Einfluss hat die App auf die Abwicklung 
am ausländischen Zoll. D.h. das Ab­
stempeln der Tax-Free-Formulare muss 
weiterhin vor Ort erledigt und die Rück­
erstattung der ausländischen Mehrwert­
steuer separat angestossen werden.

QuickZoll ist für die Betriebssysteme 
iOS und Android verfügbar und kann 
kostenlos heruntergeladen werden. n

Einkaufen im angrenzenden Ausland kann für 

in der Schweiz Lebende attraktiv sein, weil 

die Preise für viele Güter im Euroraum teils 

deutlich unter den heimischen liegen. Zudem 

kann bis zu den bestehenden Wertgrenzen 

zollfrei eingekauft werden. Es ist gut, diese 

Wertfreigrenzen und Freimengen zu kennen, 

um bei der Einfuhr keine unangenehme 

Überraschung zu erleben.

Stressfreie 
Wareneinfuhr
Wert    f rei   g ren   z en  

u nd   Freimen       g en

Eine Uhr zum Ticken bringen …
Möchten Sie einen Einblick in die spannende Welt 
der Uhrmacherei erhalten? Oder interessiert es 
Sie, wie so eine kleine faszinierende Maschine Uhr 
funktioniert? Wir organisieren dazu in losen Ab-

ständen interessante Workshops!
 
Es wird ein unvergessliches Erlebnis sein, selber am Uhrmacher-
werktisch ein mechanisches Uhrwerk zu zerlegen und mit der 
fachlichen Unterstützung unserer Uhrmacher auch wieder zum 
Ticken zu bringen. Spannende Informationen aus dem Bereich 
der Uhrentechnik werden in einem ca. 3-stündigen Workshop  
vermittelt. Es sind keinerlei Fachkenntnisse notwendig!

Kurskosten pro Person: CHF 180.– 

Uhrmacher Workshop Stufe 1

Google playApp Store
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Kränkelndes 
Gesundheitssystem

…

Politik versagt 
Am schlimmsten versagt in dieser 
Hinsicht, wen würde es überraschen, 
einmal mehr der politische Sektor. So 
fordert eine «Prämien-Initiative», dass 
ein Schweizer Haushalt künftig nicht 
mehr als 10 Prozent des verfügbaren 
Einkommens für Krankenkassenprä­
mien ausgeben darf. Eine andere 
Initiative will, dass die Prämienkosten 
der Haushalte höchstens 10% höher 
ausfallen dürfen als der Anstieg der 
Nominallöhne. Andere Initiativen zielen 
auf die Governance von Krankenkassen 
oder auf die Organisationsfreiheit der 
Kantone. Der für das Gesundheitswe­
sen zuständige Sozialminister Berset, 

zurzeit auch noch Bundespräsident, 
schlägt sich mit Fragen wie der «Dig­
nität» (Fachausdruck für die geforderte 
Fachkompetenz eines Arztes, um eine 
bestimmte Leistung in Rechnung stellen 
zu dürfen) und gezielten Tarifeingriffen 
zwecks Begünstigung oder Schlechter­
stellung von bestimmten Anspruchs­
gruppen herum. Ausserdem fällt ihm 
das zweifelhafte Privileg zu, die Auswahl 
der vergütungsberechtigten medizini­
schen Methoden und Mittel abschlie­
ssend zu treffen («TARMED-Liste»).

Es fehlt ein limitieren-
der Faktor 
Was fehlt, ist klar: Ein Mechanismus, 

der das Dreiecksverhältnis Prämien­
zahler/Steuerzahler/Kunde/Patient – 
Leistungserbringer – Leistungszahler 
in seiner Gesamtheit bewirtschaften 
kann. Und der dafür sorgt, dass das in 
dieser unausweichlichen Anordnung 
gewachsene System nicht durch endo­
gene Gründe aus dem Ruder gerät und 
schliesslich untergeht. Ich kenne die He­
rausforderung der endogenen System­
gefährdung von meinen Erfahrungen 
im Finanzsystem her und weiss, dass 
die endogenen Risiken, beziehungs­
weise die endogen erzeugten Krisen, 
bei weitem gefährlicher sind, als alle 
exogenen Schocks und Einwirkungen. 
Nur Langzeitremeduren wirken wirklich.

Nun, eigentlich liegt es auf der Hand, wo 
die Hauptproblematik des Gesundheits­
wesens liegt: Im Konflikt sich widerstrei­
tender Ziele (Tinbergen-Problematik), 
und in der teilweisen bis gänzlichen 
Ausschaltung von Knappheiten, wie 
man sie sonst aus allen Bereichen von 
Gesellschaft und Wirtschaft kennt. 
Zielkonflikte: Kosteneffizienz, Qualitäts­
ansprüche, Solidarität und Verteilungsfra­
gen sind alles andere als deckungsgleich. 

Zu den Knappheiten: Wer Brot haben 
will, muss den geforderten Preis dafür 
entrichten. Wer ein Auto kaufen will, 
ebenso. Bei jeder Transaktion spielt 
das Portemonnaie eine wichtige Rolle. 
Wer zum Arzt will, denkt hingegen 
überhaupt nicht an sein Portemonnaie, 
oder erst ganz zuletzt. Denn einerseits 
will er einfach gesund werden, das 
heisst, die Nachfragekurve ist sehr 
inelastisch, und andrerseits offeriert 
ihm das Gesundheitssystem einen 
Zahlungsaufschub, die Elimination 

seines Debitorenrisikos gegenüber 
dem Leistungserbringer sowie eine 
happige Beteiligung an den Kosten. 
Das kann gesellschaftlich erwünscht 
sein, ist es wohl auch, und zwar breit 
abgestützt. Aber eines ist klar: Im 

Gegensatz zur normalen Transaktion, bei 
der der Kunde beziehungsweise sein 
Portemonnaie der limitierende Faktor 
ist, trifft das im Gesundheitswesen 
nicht zu. Was den Kunden/Patienten 
allenfalls vom Arztbesuch abhält, sind 
der Zeitaufwand und die zu erwarten­
den Unannehmlichkeiten wie Injekti­
onen, Operationen und dergleichen.

Woher rührt aber die weitgehende 
Ergebenheit der Konsumentenseite 
gegenüber immer höheren Prämienzah­
lungen? Ich vermute, dass das Damok­
lesschwert der möglichen Katastrophe 
am eigenen Leibe praktisch jeden dazu 

drängt, Solidarität in der grösseren 
Masse zu suchen. Als Beleg für die 
Richtigkeit dieser These mag die enorm 
hohe Quote von 99 Prozent freiwilliger 
Versicherungsnehmer vor Einführung 
der obligatorischen Grundversicherung 
im Rahmen des KVG dienen. – Dass 
sich der Steuerzahler nur schlecht 
gegen die laufend höheren Beiträge an 

« �Für bestimmte Krankheitsbilder sollen die 
Leistungen vorgegeben werden und soll somit 
der Leistungsfreude des Leistungserbringers 
vorgebeugt werden. »

von 
Konrad 
Hummler

«So kann es nicht weitergehen», «Was da noch auf uns zukommt, ist 

unerträglich und unverantwortlich»: Die Botschaft hören wohl alle und 

sind, aus unterschiedlicher Warte zwar, auch besorgt. Allein, es scheint 

irgendwie an Theorie zu fehlen, wie man «es» machen müsste. Die 

Rede ist von unserem Gesundheitssystem. 

96 97

Kolumne



das Gesundheitswesen aus der Staats­
kasse wehren kann, ist politökonomisch 
aufgrund der hoch asymmetrischen 
Verhältnisse zwischen den einzelnen 
Interessengruppen einfach zu erklären, 
zumal «die Gesundheit» in der Regel 
auch noch die Moral und das öffentliche 
Interesse in die Waagschale werfen 
kann, der Steuerzahler lediglich seinen 
Egoismus. Knappheit ist also auch von 
dieser Seite nicht wirklich angesagt.

Dass die Leistungserbringer als 
Torwächter für ihre eigenen Tätigkei­
ten herhalten sollen, ist eine ziemlich 
absurde und illusionäre Idee. Selbstver­
ständlich – und hoffentlich! – gibt es die 
moralischen Bedenken, die einen Arzt 
von unnötigen Eingriffen abhalten. Aber 
«nötig» und «unnötig» sind weiche 
Begriffe, und im Zweifelsfalle wird das 
ökonomische Interesse überwiegen. 
Nicht zwingend jenes des Arztes als 
Person, aber zum Beispiel jenes der 
Klinik, die ihn angestellt hat. Seit die 
öffentlichen Spitäler pseudoprivatwirt­
schaftlich strukturiert sind, ticken sie im 
Übrigen genau gleich. Leistungserbrin­
ger als Torwächter – das funktioniert 
einzig in der Kriegsmedizin, wo es 
gilt, Unterkapazitäten so zu allozieren, 
dass jene Patienten mit der höchsten 
Überlebenswahrscheinlichkeit in den 
Genuss der medizinischen Leistungen 

kommen. Man nennt dies «Triage» 
und vertraut diese – wohl schwierigs­
te – Aufgabe den jüngsten Ärzten an… 
Wo grundsätzlich Überkapazitäten 
vorhanden und alle Anreize inhärent 
auf Umsatzsteigerung ausgerichtet 
sind, kann Triage nicht funktionieren.

Bleiben die Leistungszahler als mögliche 
Erzeuger von Knappheiten. Das heisst, 
die Krankenkassen und der Staat. Aus 

ökonomischer 
Sicht stehen zwei 
Grundsatzmög­
lichkeiten zur 
Auswahl: Das 
Preismodell oder 
die Rationierung. 
In bestimm­
tem Umfange 
funktioniert 
das bestehen­

de Franchisensystem im Sinne eines 
Preismodells, indem der Kunde/Patient 
dazu angehalten wird, bis zu einem 
festgelegten Betrag entweder auf eine 
Leistung durch das Gesundheitssystem 
ganz zu verzichten, oder sie selber 
zu berappen. Im Gegenzug fallen die 
Prämien tiefer aus. In Richtung Rati­
onierung weist dagegen die Idee mit 
den «Fallpauschalen»: Für bestimmte 
Krankheitsbilder sollen die Leistungen 
vorgegeben werden, und soll somit der 
Leistungsfreude des Leistungserbrin­
gers vorgebeugt werden. In England 
kennt man das ausgeklügelte System 
der «Quality Adjusted Life Years» 
(QALYs), bei dem nicht nur das Krank­
heitsbild die vorzusehende Leistung 
bestimmt, sondern auch das Lebens­
alter des Kunden/Patienten. Je jünger, 
desto mehr QALYs kann er noch ge­
winnen. Brutal, aber nicht völlig falsch.

Ohne Abstriche  
geht es nicht 
Wohin konkret die Gesundheitspolitik 
in Zukunft auch immer steuern wird, 
eines scheint klar: Wenn man den 
Kostenanstieg bremsen will, und solches 
erscheint angesichts der ungebroche­
nen Dynamik als sinnvoll, dann kann 
man das nicht tun, ohne dass das Fell 
nass wird. Sprich: Irgendwo wird es 
Einbussen geben. Wer sich von mehr 
Wettbewerb unter den Krankenversi­
cherern Einsparungen erhofft, wird den 
Kontrahierungszwang aufheben, damit 
aber auch die freie Arztwahl aufgeben 
müssen. Wer für erhöhte Franchisen 
und eine höhere Selbstverantwortung 
des Kunden/Patienten optiert, wird wohl 
zusätzliche sozialpolitische Ausgleichs­
zahlungen ausserhalb des Gesundheits­
systems in Kauf nehmen müssen. Die 
Entflechtung sozialpolitischer Anliegen 
von den besonderen Gegebenheiten 
des Gesundheitssystems wäre im Sinne 
einer Tinberg’schen Zielkonfliktsbereini­
gung richtig. Wer am bisherigen Quasi­
schlaraffenland des uneingeschränkten 
Angebots für das Kollektiv festhalten 
will, wird vermutlich mit sachlich begrün­
deten Rationierungsmassnahmen Vorlieb 
nehmen müssen. Denn ein Schlaraffen­
land ist kein nachhaltiges Modell. n

Dr. Konrad Hummler 
Dr. Konrad Hummler, ehemaliger Teilhaber der Privatbank 
Wegelin & Co., ist Verfasser der bergsicht. Herausgeberin 
der bergsicht ist die M1 AG. Der vorliegende Beitrag ist 
ein Auszug aus der 30. Ausgabe der bergsicht mit dem Titel 
„Krankes Gesundheitswesen“. bergsicht ist nur noch bis 
Ende 2018 erhältlich. Mehr Informationen zur bergsicht auf 
www.m1ag.ch. 

…

«�Wenn man den Kostenanstieg 
bremsen will, …, dann kann man 
das nicht tun, ohne dass das Fell 
nass wird. Sprich: Irgendwo wird 
es Einbussen geben.»

Für alle, die erwarten, dass jeder Einzelfall studiert 
und kein Patentrezept verabreicht wird:  
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